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Überpflügte Wegerandstreifen sind seit mehreren Jahren ein intensiv diskutiertes Thema im Landkreis Rotenburg 

(Wümme). Die Wege – zu denen neben der Fahrspur auch die Seitenstreifen an beiden Seiten gehören – befinden 

sich in den allermeisten Fällen im Besitz der Städte und Gemeinden. Sie sind somit ein öffentliches Gut. Als solches 

dienen sie der gesamten Bevölkerung nicht nur, um von „A nach B“ zu kommen, sondern auch beispielsweise für 

Erholungszwecke.

Natürlich nutzen auch Landwirte diese Wege, um ihre Flächen zu erreichen und bewirtschaften zu können. Doch im-

mer wieder kommt es vor, dass sie über die Grenzen ihrer Felder hinaus auch die Wegeseitenstreifen beackern und 

so nicht nur fremde Flächen „unter den Pflug nehmen“, sondern auch verhindern, dass dort wertvolle Biotope für

Pflanzen und Tiere entstehen. Hier wollen wir als Kommunen aktiv auf die Landwirte zugehen.

In einigen Kommunen hat es bezüglich dieser Problematik zwar bereits erfolgreiche Anstrengungen zusammen  

mit den Landwirten gegeben. Bei einer Diskussion im Rahmen des Regionalmanagements der Region Börde Oste-

Wörpe, in der die Samtgemeinden Selsingen, Sittensen, Tarmstedt und Zeven seit mehreren Jahren erfolgreich 

zusammenarbeiten, entstand dennoch die Idee, diese bereits bestehenden Ansätze aufzugreifen und weiterzuentwi-

ckeln: Die Idee war geboren, am Beispiel der Samtgemeinde Selsingen ein „Pilotprojekt“ durchzuführen und diesen 

Leitfaden zu erstellen.

Neben Vertretern der Kommunen und des Landkreises Rotenburg (Wümme) haben Vertreter des NABU und der 

Jägerschaft daran mitgewirkt. Allen Beteiligten – auch denen, die hier nicht namentlich genannt sind – möchten wir 

an dieser Stelle einen herzlichen Dank aussprechen.

Der Leitfaden soll den Verwaltungen und Räten und allen anderen Interessierten als Unterstützung dienen, wenn sie 

sich des Themas annehmen wollen. Besonders liegt uns dabei am Herzen, gemeinsam mit den betroffenen Landwir-

ten eine Lösung zu erarbeiten und umzusetzen.

Wir wünschen uns, dass wir mithilfe des Leitfadens – auch über die Grenzen der Region hinaus – einen Beitrag zur 

Entschärfung der Wegerandstreifenproblematik leisten können.

Herzlichst 

Ein Wort vorweg

Stefan Tiemann
Bürgermeister 
Samtgemeinde Sittensen

Frank Holle
Bürgermeister 
Samtgemeinde Tarmstedt

Johann-D. Klintworth
Bürgermeister 
Samtgemeinde Zeven

Dieser Leitfaden entstand im Rahmen des 

Regionalmanagements der Region Börde 

Oste-Wörpe. Die Region wird im Rahmen von 

ELER von der Europäischen Union gefördert.
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Hans-Hinrich Pape 
Bürgermeister 
Samtgemeinde Selsingen



Immer wieder kommt es vor, dass Landwirte über die 

Grenzen ihrer Felder hinweg auch den Randstreifen 

des angrenzenden Weges bewirtschaften, der in den 

allermeisten Fällen Eigentum der Kommune ist. Durch 

diese – bewusste oder unbewusste – Bewirtschaftung

der Wegerandstreifen durch die Landwirte ergibt sich 

in zweierlei Hinsicht Handlungsbedarf: 

Einerseits erfolgt die Nutzung des gemeindeeigenen 

Bodens – sofern diesbezüglich keine Regelung getrof-

fen ist – unrechtmäßig, sodass für die Kommune Hand- 

lungsbedarf besteht. Andererseits gehen durch die land-

wirtschaftliche Nutzung wertvolle Flächen für ökolo-

gische Biotope und Verbundsysteme verloren.

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat daher in den 

vergangenen Jahren wiederholt Städte und Gemeinden 

aufgefordert, sich des Themas anzunehmen und für 

eine höhere ökologische Wertigkeit der Wegerandstrei-

fen zu sorgen. Außerdem wird die Problematik in der 

örtlichen Presse intensiv thematisiert.

Wie allerdings in der Praxis die verloren gegangenen 

Wegerandstreifen wieder im Sinne der Kommunen wie-

derbelebt werden können und welche Schritte dafür 

notwendig sind, ist vielfach nicht klar. Denn es geht 

neben den rein rechtlichen Aspekten auch darum, die

Beziehung zwischen Kommunen und Landwirten nicht 

unnötig zu belasten.
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Einführung: Wozu ein Leitfaden?
Die vier Samtgemeinden der Region Börde Oste-Wörpe 

haben sich deshalb auf dieses schwierige Terrain 

gewagt und zusammen mit dem Regionalmanagement 

den vorliegenden Leitfaden entwickelt. Er soll pilothaft 

am Beispiel der Samtgemeinde Selsingen ein mögli-

ches Vorgehen vorschlagen und zur Entschärfung der 

Problematik beitragen.

Ziel ist, die überpflügten Wegerandstreifen mit mög-

lichst geringem Aufwand wieder zu ökologisch wertvol-

len Biotopen zu machen und diese dauerhaft zu sichern 

– dabei aber die Erschließungsfunktion der Wege nicht 

zu vernachlässigen. Und das im Idealfall gemeinsam

und auf Augenhöhe mit Landwirten, Imkern, Jägern 

und Naturschützern.

Der Leitfaden will den Kommunen dafür hilfreiche 

Informationen an die Hand geben. Im Mittelpunkt 

steht zunächst die Klärung der rechtlichen Situation 

mit praktischen und konkreten Hinweisen zur Ermitt-

lung der von Landwirten genutzten gemeindeeigenen 

Flächen. Anschließend werden Hinweise gegeben, wie 

die betroffenen Flächen wieder in wertvolle Biotope 

verwandelt werden können. Dabei wird neben der 

Anlage und Pflege von Wegerandstreifen auch auf 

Kostenaspekte eingegangen.
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ZEVEN. Mit dem Schrecken da-

vongekommen sind gestern meh-

rere Autofahrer bei zwei Unfällen

in Zeven. Glück im Unglück: Es

gab keine Verletzten, dafür

„nur“ Blechschäden.

Donnerstag, kurz vor 9 Uhr: In

der Bäckerstraße kracht es das

erste Mal an diesem Morgen. Ei-

ne 53-Jährige aus Wiersdorf biegt

mit ihrem Opel Corsa aus der

Straße Hinter der Ahe in die Bä-

ckerstraße ein. Dabei missachtet

sie die Vorfahrtsregel und prallt

mit ihrem Fahrzeug gegen den

Volvo eines 46-jährigen Tarm-

stedters. Der Gesamtschaden be-

läuft sich nach Angaben der Ze-

vener Polizei auf 8000 bis

10000 Euro.

Gegen 10.45 Uhr scheppert es

erneut, dieses Mal auf der Schee-

ßeler Straße: Eine 55-Jährige aus

Rhadereistedt befindet sich mit

ihrem Pkw, einem Toyota, auf der

Straße Am Südring. Sie biegt

nach links in die Scheeßeler Stra-

ße ein, um in Richtung Stadtmitte

zu fahren. Dabei missachtet sie

die Vorfahrt, es kommt zu einem

Unfall mit dem Ford Focus einer

62-jährigen Frau aus Rhade. Ge-

samtschaden laut Polizei: rund

7500 Euro. (as)

Wenn Autofahrer die Vorfahrt missachten

Keine Verletzten, dafür Blechschäden: Zwei Unfälle in der Stadt am Walde gehen glimpflich aus

SAMTGEMEINDE ZEVEN  11
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ZEVEN. Eine seltene Auszeichnung hat

gestern der kommissarische Vorsitzen-

de des Zevener Ortsvereins des Deut-

schen Roten Kreuzes (DRK) vorgenom-

men: Bernd Kampa stattete Ursula

Stuhlmacher einen Besuch ab und mit

im Gepäck hatte er eine von DRK-Prä-

sident Dr. Rudolf Seiters unterzeichne-

te Urkunde, eine Ehrennadel und ei-

nen Blumenstrauß. Der Grund: Die

91-jährige Ursula Stuhlmacher, die wir

im November im Rahmen der ZZ-Serie

„Menschen unter uns“ vorgestellt ha-

ben, hält dem DRK seit 75 Jahren die

Treue. „50 Jahre Mitgliedschaft in ei-

nem Verein ist schon etwas besonde-

res, aber 75 Jahre – das ist ein selte-

nes Ereignis“, hob Bernd Kampa her-

vor. Die Geehrte bedankte sich und

erinnerte sich an die Anfänge beim

DRK vor und nach dem Zweiten Welt-

krieg. Die gebürtige Ostpreußin hat

ihr Examen im DRK-Mutterhaus in Kö-

nigsberg gemacht, war dann als Kran-

kenschwester in Russland und in

Frankreich im Einsatz. Später kam sie

nach Zeven und arbeitete im Martin-

Luther-Krankenhaus. Beim DRK hat sie

an einigen Veranstaltungen und Aus-

flügen teilgenommen. „Es tut gut,

wenn man sich für andere einsetzt“,

sagte die Zevenerin mit Blick auf eh-

renamtliches Engagement. Und das,

was das DRK leiste und anbiete – das

sei eine gute Sache. Wer sich für die

Arbeit des mehr als 500 Mitglieder

starken DRK-Ortsvereins interessiert,

der kann sich an Bernd Kampa wen-

den unter  04281/4508. Text/Foto: as

Dem Deutschen Roten

Kreuz seit 75 Jahren in

Treue verbunden

LESERBR IEFE

Meinungsbeiträge unserer

Leser können nur veröffent-

licht werden, wenn Zuschrif-

ten mit Namen und Adresse

versehen sind und ihr Inhalt

nicht gegen Recht und Ge-

setz verstößt. Leserzuschrif-

ten an: Zevener Zeitung, Re-

daktion Leserbriefe, Garten-

straße 4, 27404 Zeven, Fax:

04281/945222, E-Mail an: re-

daktion@zevener-zeitung.de

Betreff: Illegale Nutzung öffentli-

cher Wegeseitenränder

Die in dem ZZ-Artikel vom 17.

Januar beschriebenen Problem-

fälle in Badenstedt sind nicht

die einzigen Fälle, die dem Ze-

vener Samtgemeindebürger-

meister vorliegen. Laut diesem

Artikel sind nur bei 15 von

knapp 50 aufgelisteten Wegen

keine Maßnahmen erforder-

lich. Das bedeutet, dass immer-

hin ca. 70 Prozent Verstöße

bleiben! Auch aus der Gemein-

de Elsdorf wurden ihm vom

dortigen Bürgermeister Hein-

rich Willenbrock nach dessen

Auskünften diverse Fälle aufge-

zeigt, die ihm 2011 zur Kennt-

nis gebracht wurden.

Welche Gründe könnten Jo-

hann Klintworth davon abge-

halten haben, gegen die Tatver-

dächtigen vorzugehen? Gleich-

gültigkeit der Natur und Um-

welt gegenüber? Angst vor ei-

nigen Landwirten? Desinteres-

sierte Mitarbeiter in der Ver-

waltung? …?

Alles wäre gleich schlimm! Ins-

besondere auch im Hinblick

auf die ehrlichen Landwirte,

die automatisch mit unter Ver-

dacht geraten. Das Argument

des Samtgemeindebürgermeis-

ters, dass „viele Landwirte die

Nutzung so übernommen hät-

ten“ und sie damit von aller

Schuld freizusprechen ver-

sucht, kann wohl kaum dem

allgemeinen Rechtsempfinden

entsprechen!

Merke: Unrecht wird auch da-

durch nicht zu Recht, dass man

es (eventuell teilweise aus Un-

wissenheit) lange genug be-

treibt und häufig wiederholt!

Die Verwaltung in Zeven muss

endlich aus ihrer lethargischen

Untätigkeit heraus zur Aktivität

bewegt werden. Lange genug

ist das Problem ja bekannt! Zu-

mal eine Kompromissmöglich-

keit darin bestehen kann, die

„Landräuber“ zu Pachtzahlun-

gen zu veranlassen und damit

die Stadtkasse ein wenig aufzu-

bessern!
Rolf Bernert,

Elsdorf

Landraub

beenden

NARTUM. Zur Jahreshauptver-

sammlung des TuS Nartum

sind Vereinsmitglieder am heu-

tigen Freitag, 20. Januar, einge-

laden. Die Versammlung findet

ab 19.30 Uhr im Vereinslokal

„Nartumer Hof“ statt.

Der Vorstand um den Vorsit-

zenden Uwe Schradick und die

Spartenleiter werden über die

geleisteten Arbeiten und Akti-

vitäten des vergangenen Jahres

berichten. Auch zu den anste-

henden Aufgaben wird der

Vorstand ausführlich Stellung

nehmen. Weiterhin stehen der

Kassenbericht, sowie die Vor-

stellung und die Beschlussfas-

sung des Haushaltsplanes für

2012 auf der Tagesordnung.

Satzungsgemäß stehen eben-

falls die Wahlen der beiden

stellvertretenden Vorsitzenden,

der Kassenwartin, der Schriftw-

artin und des Förderkreises auf

dem Programm. Ehrungen der

Abteilungs-Vereinsmeister, An-

träge zur Jahreshauptversamm-

lung, eine Vorschau auf das

Kreis-Kinder-Turn- und Sport-

fest, das in diesem Jahr in Nar-

tum stattfindet und Grußworte

runden die Versammlung ab.

Unter dem Tagesordnungs-

punkt Verschiedenes können

sich die Mitglieder zu Wort

melden. (ZZ/tk)

Sportler des

TuS Nartum

treffen sich

Verwaltung

·············
·············

·············
·············

·········

BürgerService

04281/716-261

Mo, Di, Fr 8.30 bis 16.30 Uhr

Mi 8.30 bis 12.30 Uhr

Do 8.30 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 12 Uhr

Stadtwerke Zeven

04281/757-100

Mo bis Do 7.30 bis 16.30 Uhr

Fr 7.30 bis 14 Uhr

Grünschnittsammelstelle

1. 11. bis 31. 3.

Fr und Sa 11 bis 16 Uhr

Krankenhaus

·············
·············

·············
·············

·········

Martin-Luther-Krankenhaus Zeven

04281/7110

Ärztliche Bereitschaft

·············
·············

·············
·············

·········

Kassenärztliche Dienstbereiche

Selsingen, Sittensen, Zeven und

Tarmstedt  0180/5-274040

In lebensbedrohlichen Notfällen:  112

Kinder und Familie

·············
·············

·············
·············

·········

Kinder- und Jugendärztliche

Notdienstzentrale

04141/660866

Beratungs- und Interventionsstelle

bei häuslicher Gewalt (BISS)

04281/9836060

Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr

Sa 8 bis 13 Uhr

Frauenhaus

04281/8367

Wildwasser e. V.

04261/2525

Allgemeines

·············
·············

·············
·············

·········

Polizei

04281/93060

Beratung und Hilfe

·············
·············

·············
·············

·········

Zevener Tafel

Alte Poststraße 3, Zeven

Ausgabezeiten: Di, Fr 14.30 bis 16 Uhr

Diakonisches Warenhaus

„Pütt un Pann“

Haushaltsware für Hilfsbedürftige

Alte Poststraße 5, Zeven

04281/984661

Di, Fr 9.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Beilagenhinweis

·············
·············

·············
·············

·········

In unserer heutigen Ausgabe finden

Sie eine Beilage der Firma Krauskopf.

Heute
·············

·············
·············

·············
·········

16 Uhr: Malwerkstatt mit Maren Weber

im Mehrgenerationenhaus in Zeven (Go-

denstedter Straße 61).

18 Uhr: Andacht (Christ-König Zeven).

19.30 Uhr: Jahresversammlung des SV

Viktoria Oldendorf im „Gasthof Adebar“

in Oldendorf.
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GYHUM. Der Gyhumer Kulturver-

ein lädt Interessierte ein, an einer

Fahrt zur Kunsthalle nach Bre-

men teilzunehmen. Am Freitag,

24. Februar, werden sich die Bus-

reisenden die Ausstellung „Edvard

Munch – Rätsel hinter der Lein-

wand“ ansehen. Interessierte wer-

den per Bus an folgenden Orten

abgeholt: Abfahrt 7.50 Uhr in Ze-

ven (Busbahnhof), 8.10 Uhr in

Gyhum (Sparkasse), 8.30 Uhr in

Rotenburg (Harburger Straße an

der Bushaltestelle Sparkasse). An-

kunft in Bremen gegen 9.40 Uhr.

Die Ausstellungsbesucher wer-

den unter sachkundiger Führung

des Kunsthistorikers Detlef Stein

an ausgewählten Werken von Ed-

vard Munch Einblicke in dessen

Leben und dessen Werk erhalten.

Die Rückfahrt erfolgt um

15Uhr. So hat jeder Teilnehmer

die Möglichkeit, die noch verblei-

bende Zeit individuell zu nutzen.

Wer sich noch intensiver mit

dem bildnerischen Werk von Ed-

vard Munch auseinander setzen

möchte, der hat am Sonnabend,

3. März, die Gelegenheit im Haus

Kreienhoop der Kempowski-Stif-

tung in Nartum um 20 Uhr einen

bebilderten Vortrag zum Thema

„Edvard Munch – Im Licht des

Nordens“ zu hören. Referent ist

ebenfalls der Kunsthistoriker Det-

lef Stein. Die Ausführungen wer-

den musikalisch von Markus

Goede am Klavier mit Stücken

von Edvard Grieg begleitet.

Veranstalter sind der Kultur-

verein Gyhum und die Kem-

powski-Stiftung. Zu einer oder

beiden Veranstaltungen können

sich Interessierte anmelden unter

04286/1749 oder per E-Mail

an
Gyhumer-Kulturver-

ein@web.de. Der Ausstellungsbe-

such kostet (inklusive der Bus-

fahrt) 25 Euro pro Person. Für

den Vortrag sind pro Person 8

Euro (ermäßigt 6 Euro) zu zah-

len. Das Gesamtpaket kostet 31

Euro. (ZZ/tk)

Kulturverein

lädt zu Edvard

Munch ein

„Das Kind und der Tod“ von Ed-

vard Munch.

Vorfahrt missachtet: Auf der Scheeßeler Straße ist es gestern zu einem

Unfall gekommen. Glück im Unglück hatten die beteiligten Autofahrer:

Nach bisherigem Stand hat sich niemand verletzt. Es entstand „nur“

Blechschaden (Foto). Gekracht hat es auch in der Bäckerstraße. Foto: as

In seiner Funktion als Gemeinde-

brandmeister erstattete Siegfried

Wischnewski den Politikern Be-

richt. Die ihm unterstehenden 23

Wehren in der Samtgemeinde

hatten im zurückliegenden Jahr

178 Einsätze geleistet – darunter

56 Brandeinsätze und 97 Hilfe-

leistungen. Als „verwunderlich“

bezeichnete es Wischnewski, dass

sich nach wie vor viele Lkw-Un-

fälle auf der A1 ereigneten – und

zwar auf den ausgebauten Teilab-

schnitten und nicht in den Bau-

stellenbereichen.

Weitere Zahlen präsentierte der

Gemeindebrandmeister, indem er

auf die Personalstärke einging: In

den 23 Wehren seien 825 Feuer-

wehrleute aktiv, darunter 41

Frauen. In den Kinder- und Ju-

gendwehren seien 47 Nach-

wuchskräfte organisiert. Weitere

78 Personen gehörten den Spiel-

mannszügen in Weertzen und

Hesedorf an. 448 Feuerwehrleute

verzeichneten die Altersabteilun-

gen.
Um den Führerschein Klasse C

zu erwerben und fortan Feuer-

wehrfahrzeuge fahren zu dürfen,

seien derzeit zwölf Kameraden

aus der Samtgemeinde Zeven an

der eigens gegründeten Fahrschu-

le des Landkreises in Ausbildung.

Schließlich informierte Wi-

schnewski darüber, dass die Vor-

bereitungen auf die digitale Alar-

mierung im Landkreis abge-

schlossen seien. In Betrieb gehe

das System ab 2014.

Der im Zevener Rathaus für die

Wehren zuständige Fachbereichs-

leiter Ralf Jürgen Müller ging an-

schließend ein heikles Thema mit

vorsichtigen Formulierungen an:

Angesichts des demographischen

Wandels sei es Aufgabe der

Brandschützer, jenseits der Grün-

dung von Kinderabteilungen

Konzepte zu entwickeln, aus de-

nen hervorgeht, wie die Zu-

kunftsfähigkeit von Wehren er-

halten werden kann. Dass dazu

die Aufgabe der Eigenständigkeit

von kleineren Wehren gehören

kann, war allen Ausschussmit-

gliedern klar, blieb aber unausge-

sprochen. Das Konzept soll im so

genannten kleinen Kommando

erarbeitet werden, dem der Ge-

meindebrandmeister und die

Ortsbrandmeister aus Zeven,

Heeslingen, Elsdorf und Gyhum,

Rüspel, Brauel und Weertzen an-

gehören.

Per einstimmigem Votum emp-

fahlen die Ausschussmitglieder

im Verlauf der Sitzung, der Wehr

in Elsdorf für 240000 Euro ein

neues Tanklöschfahrzeug sowie

den Wehren in Boitzen und Hatz-

te-Ehestorf für je 60000 Euro ein

neues Tragkraftspritzenfahrzeug

zu kaufen. Darüber hinaus wer-

den für den laufenden Betrieb der

23 Wehren 325500 Euro fällig.

Diese Summe wird jedenfalls im

Etatentwurf für das laufende Jahr

auftauchen. (tk)

818000 Euro für die Wehren

Feuerschutzausschuss empfiehlt Kauf dreier Fahrzeuge für Elsdorf, Boitzen und Hatzte-Ehestorf

ZEVEN. Mit den im vergangenen Jahr

geleisteten Einsätzen, dem demo-

graphischen Wandel und dessen Fol-

gen sowie dem Unterhalt der 23

Feuerwehren in der Samtgemeinde

Zeven und deren Ausstattung be-

fassten sich die Mitglieder des Feu-

erschutzausschusses der Samtge-

meinde am Mittwochnachmittag

während ihrer Sitzung im Zevener

Feuerwehrhaus.

Mercedes...............................................................DB C200 CDI Kombi, Diesel,
Bj. 6/03, Smaragd-schwarz,
Klimat., Tempom., Multif.-
Lenkrad, E-Sitze, Aluräder,
AHK etc., 124 tkm, Scheckh.
gepfl., 1a Zustand, VB 8600,-
..  0 15 20/5 28 66 71WOHNMOBILEKaufe Wohnmobile 03944-36160

www.wohnmobilcenter-aw.de

Mulsum: 1 ZKB, 38 m², ab so-
fort, 250,- . warm. 0 47 42/34 47 49Schiffdorf, 3 ZKB in DHH, 93

m², Südbalkon + Keller +
Stellplatz, 590,- . + NK. 01 73/4 53 62 12 oder 01 76/67 75 83 36Zeven: 3½ ZKB, ca. 90 m², m.

Erdwärmehzg., Gartennutz.,
450,- + NK, ab sof. od. spät..
 01 77/3 05 68 02 oder 03 52 49/7 99 60

STELLENANGEBOTEGABELSTAPLERFAHRERM/W werden laufend ge-
sucht. Wir bilden Arbeitssu-
chende zu Gabelstaplerfah-
rer/innen aus und vermitteln
in den ersten Arbeitsmarkt.
Förderungs über Bildungs-
gutschein. Infos kostenlos 0800/ 80 80 443

KURIER-FAHRER/INNENwerden laufend gesucht. Wir
bilden Arbeitssuchende zu
Kurier-Fahrer/innen aus und
vermitteln in den ersten Ar-
beitsmarkt. Förderung über
Bildungsgutschein. Infos kos-
tenlos  0800 /80 80 443LKW-FAHRER/INNEN wer-

den laufend gesucht. Wir bil-
den Arbeitssuchende zu
LKW-Fahrer/innen aus und
vermitteln in den ersten Ar-
beitsmarkt. Förderung über
Bildungsgutschein. Infos kos-
tenlos.  08 00/8 08 04 43

Ergotherapeut/ in (30 Std.) für
das Therapiezentrum der
Börne in Drochtersen zum
01. August gesucht. (Päd.,
Neur.,Orthop./Chir.) Die Bör-
ne, S. Hecheltjen, Claus-von-
Stauffenberg Weg 10, 21684
Stade.  0 41 41/534 363
01 77/7 847 217

KONTAKTANZEIGEN

Mongolin 27J. o.f.I. pv 0175-5804856

ANKAUF
Su. Modelleisenbahnen aller

Spurgrößen von privat: Mär-
klin, Trix, Arnold, Fleisch-
mann, Minitrix, LGB, Roco,
gerne komplette Sammlun-
gen.  0 41 64/80 06 20TIERMARKT

Kinesiologie für Tiere. 01 62/4 51 61 62Kinesiologie für Reiter und
Pferd.  01 62/4 51 61 62Riesenschnauzer-Welpen aus

liebev. Haus- u. Familien-
zucht m. Pap.  0 44 54/1439

Kommisionierer/Helfer (m/w)
für einen langfristigen Ein-
satz in Heeslingen gesucht.
Übernahme vom Auftragge-
ber möglich. Bewerbung un-
ter  0 42 92/9 90 79-44 oder
t.niemeyer@moderne-zeitar-
beit.de Moderne Zeitarbeit
GmbH, Rohwedderstr. 13,
27721 Ritterhude

WOHNWAGEN
Verk. gü. Restbestand v. Wohn-

wagen, verschiedene Typen.
 01 71/49 45 990

AUTOMARKT-VERKAUF

VERMIETUNGEN

Sexy Farbige  0471/48337410Neu!HeißeLatina015143332894Neu! Melisa 24J. 015143332894

Ihre Stiftung für Kinder.Verwirklichen Sie Ihre persönliche Stiftungsidee

mit der SOS-Kinderdorf-Stiftung.Fordern Sie jetzt Informationen an unter:
SOS-Kinderdorf-StiftungPetra Träg · Renatastr. 77 · 80639 München

Telefon 089 12606-109stiftung@sos-kinderdorf.deBankverbindung:DAB-Bank, Filiale MünchenKonto Nr. 307 065 4003 · BLZ 701 204 00
Verwendungszweck: Zustiftung

Mit Ihrem Nachlass können Sie ein
Stück Natur sichern. Unser Infoma-
terial zum Thema Testament erhalten
Sie gratis, senden Sie einfach diese
Anzeige an:
NABU · 10108 Berlin

Diese Spuren-sicherung liegtauch in IhrerHand.
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Verwaltung························································Rathaus Selsingen 04284/9307-0Fax: 04284/9307-86Mo bis Fr 8 – 12 UhrDo zusätzlich 14 – 18 UhrInternet: www.selsingen.deE-Mail: samtgemeinde@selsingen.de
Samtgemeindebücherei 04284/2247Di 15 – 18 UhrDo 15 – 18 UhrFr 10 – 13 UhrArbeitsgemeinschaftBildungswerk Selsingen 04284/9307-84E-Mail: abs@selsingen.deMo – Fr 8 – 12 Uhr,Do zusätzlich 14 – 18 Uhr

Freizeit························································LandtouristikSamtgemeinde Selsingen 04284/9307-83www.landtouristik-selsingen.de
Museen························································Heimathaus Grevenworth von1701 mit Hofanlage in Selsingen

Besichtigung nach Vereinbarungunter  04284/326
Ottos privatesLandwirtschaftsmuseum 04285/924278Alter Schulweg 4, RockstedtGeöffnet von April bis Oktoberam ersten Sonntag im Monatvon 13.30 bis 18 Uhr – undnach Vereinbarung

Wochenmarkt························································Donnerstags, 14.30 bis 18.30 Uhr
in Selsingen auf dem Parkplatzzwischen Kirche und Landgasthof

Ärztliche Bereitschaft························································Kassenärztl. DienstbereicheSelsingen, Sittensen, Zeven undTarmstedt  0180/5-274040In lebensbedrohlichen Fällen  112Beratung und Hilfe························································Polizeistation Selsingen 04284/8769

Heilpädagogische Frühförderung
Lebenshilfe Bremervörde-Zeven
 04284/926011Institut für FrühförderungInterdiszipl. FrühförderstelleBremervörde-Zeven-Roteburg04281/9524258Diakonische Hilfe Selsingen„Hilfe von Mensch zu Mensch“. 04284/926405Diakonische Hilfe Rhade„Hilfe von Mensch zu Mensch“ 04285/308Seniorenberatung im LandkreisRotenburg „RoSe“:Bereich Selsingen: Beate Schulz, 04761/983-5230Mo bis Do, jeweils 8 bis 16 Uhr

T IPPS & TERMINESamtgemeindeSelsingen

SELSINGEN. Die Samtgemeinde
Selsingen bietet in den Sommer-
ferien erneut zwei Fahrten für
Kinder und Jugendliche zum Hei-
de-Park nach Soltau an. Stattfin-
den werden sie am Dienstag, 12.
Juli, und Montag, 8. August. Ab-
fahrt ist jeweils um 8 Uhr in Sel-
singen am Brink. Die Rückkehr
erfolgt gegen 18 Uhr.Die Ferienspaß-Aktion richtet

sich an Kinder und Jugendliche
aus den Dörfern der Samtgemein-
de. Die Busfahrten werden von
der Samtgemeinde Selsingen
übernommen, so dass Teilnehmer
lediglich den Eintrittspreis zu

zahlen haben. Anmeldungen für
die beiden Fahrten zum Heide-
Park nimmt die Samtgemeinde te-
lefonisch ( 04284/9307-25)
während der Sprechzeiten entge-
gen. Die Anmeldungen können
aber auch per E-Mail erfolgen an
ulrike.pape@selsingen.de oder
per Fax: 04284/930786. Es sind
noch Plätze frei. (lh)

Ferienfahrten zumHeide-Park SoltauSamtgemeinde Selsingen bietet zwei Touren an

Auf einen BlickWas: Ferienspaß-Fahrten zum Heide-
Park nach SoltauWann: 12. Juli und 8. August, 8 Uhr

Wo: Selsingen, Am Brink

Aus dem Freizeithimmel geht es ungebremst 71 Meter in die Tiefe, wenn

der höchste Gyro-Drop-Tower der Welt seinen Namen alle Ehre macht:

Scream! Das kann man im Heide-Park erleben – ebenso wie Deutschlands

einzige Katapultstart-Achterbahn „Desert Race“ oder eine der weltgröß-

ten Holzachterbahnen: „Colossos“ für die Mutigen.
Foto: Heide-Park

OSTEREISTEDT. Es ist ein weit ver-
breitetes Phänomen, dass öffentli-
cher Grund von Landwirten un-
ter den Pflug genommen und mit
beackert wird, obwohl er ihnen
gar nicht gehört. Auf diese Weise
ist schon mancher Feldweg wi-
derrechtlich schmaler geworden
als er eigentlich ist.In Ostereistedt regt sich gegen

dieses Vorgehen Widerstand von
Bürgern, wenngleich bisher nur
hinter vorgehaltener Hand. Na-
men nennen die Kritiker nicht,
auch ihren eigenen wollen sie
nicht in der Zeitung lesen, sie
fürchten offenbar Repressalien im
Ort. Ein Beispiel: Im Bereich
Zum neuen Felde sei ein ur-
sprünglich sieben Meter breiter
Feldweg auf nicht einmal zwei
Meter verengt worden. Wenn-
gleich dieser kaum noch genutzt
werde, so sei es doch ein Unding,
sich derart dreist öffentlichen Ei-
gentums zu bedienen, lautet die

Kritik. Darauf angesprochen, be-
tont Bürgermeister Rudolf Kahrs,
das Problem sei hier nicht größer
als in anderen Gemeinden. Er ha-

be in konkreten Fällen Landwirte
angesprochen, die Grenzen zu-
künftig besser zu beachten. Das
sei ihm zugesagt worden – ab der
Zeit nach der Ernte im Herbst.Zugleich gibt der Bürgermeister

zu bedenken, dass sich die Jagd-
genossenschaften, die ja zum Teil
aus Landwirten bestehen, mit er-
heblichen Beträgen am Wirt-
schaftswegebau beteiligen. Wolle
man jetzt mit dem Metermaß die
Grenzen allzu akkurat feststellen,
dann könnten die Landeigentü-
mer auf die Idee kommen, sich
nicht wie bisher am Wegebau zu
beteiligen, was der Gemeinde
schaden würde. Daher sei er zu-
rückhaltend in dieser Angelegen-
heit. Gleichwohl gehe Rudolf
Kahrs der Sache nach, die Betrof-
fenen seien gesprächsbereit, not-
falls über einen Landtausch. Ab
Herbst hätten dann auch die Jä-
ger wie gewünscht die Möglich-
keit, Pflanzstreifen anzulegen. (lh)

Öffentlicher Grund unterm Pflug – Gemeinde im Gespräch mit Landwirten

Wenn die Wege schmal werden

Kaum noch als Weg erkennbar –
beidseitig mit Mais bepflanzte,wenngleich wenig genutzte Strecke

bei Ostereistedt.
Foto: lh

„Normalerweise werden Ehrun-
gen ja auf dem Sportlerball vorge-
nommen“, so Bernd Sauer, „aber
ihr wolltet es ja lieber im Rahmen
eurer Turnstunde.“Und so blickten die Damen

noch einmal auf die Anfänge ih-
rer Seniorengruppe zurück, die
damals vor 26 Jahren von Anne-
liese Schröder ins Leben gerufen

und mit Hilfe von Gustav Beh-
rens auf die Beine gestellt worden
war. Lange Jahre amtierte Martha
Brinkmann alsÜbungsleiterin.Heute leitetBerta Schröderdie Gruppe.„Danke füreure Treue zumMTV. In den25 Jahren habtihr viel geturntund viele Ku-chen geba-cken.“ Jetzt, daihre Kinder groß seien und sie

auch keine Enkel mehr zu hüten
bräuchten, hätten die Damen
aber eigentlich keine Ausrede
mehr, warum sie nicht zum
Sportlerball kommen könnten,

konstatierte Bernd Sauer, der al-
lerdings sofort eines Besseren be-
lehrt wurde.Es mangele ihnen an Tänzern,

behaupteten die Damen. Gisela
Meyer ließ das nicht durchgehen
und stellte „Damenwahl“ in Aus-
sicht.

Geturnt wurde am Montag frei-
lich nicht. Die Damen, die auch
sonst viele Ausflüge miteinander
unternehmen, gönnten sich an-
lässlich der ein Gläschen Sekt
nebst Schnittchen.Und dann ließen sich die Ge-

ehrten Gerda Schröder, Kathari-
na „Tine“ Schröder, Else Schrö-
der, Martha Brinkmann, Marian-
ne Peters, Käthe Böschen und
Loni Meyer feiern. Es fehlte Meta
Matthes, die ebenfalls 25 Jahre
dabei ist. (rsk)

MTV Ostereistedt ehrtacht SportlerinnenSilberne Ehrennadeln für 25 Jahre Vereinstreue an Senioren-Damen überreicht

OSTEREISTEDT. Eingerahmt von ihren
Sportsfreundinnen posierten amMontag acht Senioren-Sportlerinnen

des MTV Ostereistedt, als sie imRahmen ihrer allwöchentlichenSportstunde für 25 Jahre Vereins-
treue geehrt wurden. Der Vorsitzen-
de Bernd Sauer und seine Stellver-
treterin Gisela Meyer überreichten
ihnen silberne Ehrennadeln desMTV.

» Normaler-weise werdenEhrungen ja aufdem Sportler-ball vorgenom-men, aber ihrwolltet es jalieber im Rah-men eurerTurnstunde. «BERND SAUER

Der MTV Vorsitzende Bernd Sauer und seine Stellvertreterin Gisela Meyer (links) überreichten silberne Ehrenna-

deln und flankieren die Geehrten Gerda Schröder, Katharina „Tine“ Schröder, Else Schröder, Martha Brinkmann,

Marianne Peters, Käthe Böschen und Loni Meyer (sitzend von links). Es fehlte Meta Matthes, die ebenfalls seit 25

Jahren dabei ist. Stehend dahinter freuen sich die weiteren Mitstreiterinnen der Senioren-Sportlerinnen. Foto: rsk
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HEESLINGEN. Zum „Fröhlichen
Frauenfrühstück“ lädt der Vor-
bereitungskreis für Sonnabend,
3. März, von 9 bis 11.30 Uhr
ins neue Gemeindehaus Hees-
lingen ein. Nach einem ausgie-
bigen Frühstück verspricht die
Referentin
Birgit Finger-
hut aus Berlin
(Foto) Inte-
ressantes zu
dem Thema
„Die Macht
der Gedanken
– wenn Ge-
danken
Mächte wer-
den“. Die
55-jährige
Mutter von
zwei erwach-
senen Kin-
dern ist seit vielen Jahren be-
gehrte Referentin bei Frauen-
frühstücks-Treffen in ganz
Deutschland und engagiert sich
bei „Campus für Christus“.

Unsere Gedanken prägen
unser tägliches Handeln und
lassen uns zu fröhlichen Opti-
misten oder notorischen
„Schwarzsehern“ werden. Was
es bewirken kann, wenn man
gelegentlich mal durch eine an-
dere Brille blickt, erfahren die
Heeslinger Frauen beim Frau-
enfrühstück im Frühling.

Der Vorbereitungskreis bittet
um vorherige Abmeldung bis
zum 29. Februar bei Gisela
Hannemann,  04281/3487.
Es wird auch diesmal wieder
bei Bedarf eine Kinderbetreu-
ung angeboten. Bitte gegebe-
nenfalls das Alter der Kinder
ebenfalls bei der Anmeldung
angeben. (he)

Über die
Macht der
Gedanken

HEESLINGEN. Die Mitglieder der
Heimat- und Fördergemein-
schaft Heeslingen kommen am
Montag, 5. März, um 19.30
Uhr im Bördenheimathaus in
Heeslingen zu ihrer diesjähri-
gen Mitgliederversammlung zu-
sammen. Neben Berichten aus
den verschiedenen Ausschüs-
sen und Gruppen sowie des
Vorsitzenden wird es auch um
eine Beitragsanpassung gehen.
Des Weiteren sind Ehrungen
für 25-jährige Mitgliedschaft
vorgesehen. (js)

Heimatförderer
tagen in Heeslingen

KOMPAKT

Glücklicherweise erklärte sich
Schulhausmeister Arne Pfeiffer
dann dazu bereit, den Vorsitz zu
übernehmen, anstatt, wie ur-
sprünglich vorgesehen, als Stell-
vertreter zu kandidieren. Als
zweite Vorsitzende konnte Tanja
Oerding gewonnen werden,
Yvonne Herbst stellte sich als
neue Kassenwartin zur Wahl und
Kerstin Schmeding als Schriftfüh-
rerin.

Alle vier wurden von den ver-
sammelten Vereinsmitgliedern
einstimmig gewählt. Die Konrek-
torin Michaela Ulferts wird wei-
terhin als Vertreterin der Lehrer-
schaft dem Vorstand angehören
und Linda Holsten übernimmt
für die nächsten zwei Jahre das
Amt der Kassenprüferin.

Den Rückblick auf das vergan-
gene Jahr übernahm dann jedoch
noch einmal Stefanie Viets-Mil-
lert. „Es war einiges los in den
letzten zwölf Monaten in der
Grundschule
und ein Höhe-
punkt war auf
jeden Fall die
Einweihung
der neuen
Sporthalle.“ Ei-
ne sehr gelun-
gene Veranstaltung, die der För-
derverein ebenfalls unterstützt
hat und die nach dem Wunsch
des ausscheidenden Vorstandes
alle zwei Jahre wiederholt werden

sollte, war das
Holzwurm-
Theater mit
dem Stück „Sa-
scha – bis hier-
hin und nicht
weiter“. Das
Puppentheater
stelle auf sehr
sensible Art
und Weise das
Thema sexuel-
ler Missbrauch
dar und sei ab-
solut bewe-
gend, erinnerte
sich Stefanie
Viets-Millert.

Was ist für
die nächsten
Monate in der
Oste-Grund-
schule ge-
plant? Die
Konrektorin
stellte die
Wünsche aus
dem Kollegium
vor. „Erst ein-
mal muss ich
sagen, das wir
sehr zufrieden
sind mit der
aktuellen Aus-
stattung der
Schule“, beton-
te Michaele Ul-
ferts und dem-
entsprechend
war ihre Liste
auch recht
übersichtlich.
Es standen da-
rauf drei Brockhaus für Kinder,
Klangstäbe für den Musikunter-
richt, neue Tischkicker für die
Pausen und eine neue Hütte für
die Schulroller und die Spielzeug-
ausleihe. „Das alte Holzhaus fällt
in Kürze in sich zusammen“,
meinte Arne Pfeiffer.

Ein großer Wunsch der Schule
ist eine mobile Bühne für die
Sporthalle, da dort jetzt häufiger

Veranstaltungen stattfinden wür-
den. „Dieser Wunsch ist aber sehr
kostspielig und muss wohl erst
noch einmal warten“, so die Kon-
rektorin.

Erinnerungsreise
Mit einer kleinen Erinnerungsrei-
se verabschiedete sich dann der
alte Vorstand. „Wir haben im No-
vember 2005 den Vorsitz des För-

dervereins übernommen und
rückblickend so manches er-
reicht“, resümierte Stefanie Viets-
Millert. Die Zahl der Förderer
konnte auf 118 Mitglieder ver-
doppelt werden, es wurde die er-
folgreiche Schulkollektion ins Le-
ben gerufen und viele neue An-
schaffungen in und um das
Schulgebäude gehen auf das Kon-
to des Vereins. (he)

Hausmeister ist Vorsitzender
Designierter Kandidat für den Vorstand des Fördervereins der Oste-Grundschule sagt einen Tag vorher ab

HEESLINGEN. Erst sah es ja so aus,
als würde der Neuwahl des komplet-
ten Vorstandes des Fördervereins
der Oste-Grundschule nichts im We-
ge stehen, aber dann wurde es letzt-
endlich doch ein Ringen um die Be-
setzung aller Posten. Nur einen Tag
vor der Jahreshauptversammlung
hatte der aussichtsreiche Kandidat
für das Amt des ersten Vorsitzenden
seine Kandidatur zurückgezogen
und ein Nachfolger für Stefanie Vi-
ets-Millert war erst einmal nicht in
Sicht.

» Wir haben
so manches er-
reicht. «
DIE SCHEIDENDE
VORSITZENDE STEFA-
NIE VIETS-MILLERT.

Der neue 1. Vorsitzende des Fördervereins Arne Pfeiffer (rechts), seine Stellvertreterin Tanja
Oerding (links), Schriftführerin Kerstin Schmeding (hinten rechts), Kassenwartin Yvonne
Herbst (Mitte) und Konrektorin Michaela Ulferts freuen sich auf die vor ihnen liegenden
Aufgaben. Foto: he

STADE. Gutes Benehmen und an-
gemessene Umgangsformen sind
für das berufliche Fortkommen
unserer jungen Leute ein wichti-
ges Handwerkszeug in der heuti-
gen Zeit, heißt es in einer Mittei-
lung des Arbeitgeberverbandes
Stade. „Moderne Umgangsfor-
men“ ist das Thema eines ganztä-
gigen Seminars des Arbeitgeber-
verbandes Stade, Elbe-Weser-
Dreieck, am Donnerstag, 15.
März, im Stadeum in Stade.

Ob im Betrieb, beim ersten
Kundenkontakt oder beim Ge-
schäftsessen – in jeder Situation
komme es darauf an, dass man
den richtigen Ton trifft, heißt es
weiter. Wer die Regeln kenne und
beherrsche, habe eine sichere
Grundlage für die spätere Berufs-
welt. In dem Seminar lernen Ju-
gendliche in lockerer und ent-
spannter Runde, was mit gutem
Benehmen gemeint ist, was der
Arbeitgeber von jungen Men-
schen erwartet und wie man sich
richtig bei Tisch verhält. Referen-
tin des Seminars ist Ulrike
Schwalbe. Anmeldungen über die
Verbandsgeschäftsstelle unter
 0 41 41/41 01-0. (ZZ/js)

Seminar über
gutes
Benehmen

HATZTE. Zu einer kurzen Diskus-
sion, allerdings ohne konkretes
Ergebnis, kam es am Mittwoch-
nachmittag im Bau-, Wege- und
Umweltausschuss der Gemeinde
Elsdorf über das derzeit überall
hochkochende Thema Wegesei-
tenränder. Den Stein ins Rollen
brachte der Elsdorfer Ratsherr

Bernhard Brunkhorst (CDU), der
anmerkte, dass es hier Hand-
lungsbedarf gebe. Brunkhorst be-
zog sich unter anderem auf die
umfangreiche Berichterstattung
zu diesem Thema in den vergan-
genen Wochen in der Zevener
Zeitung. „Wer bewusst Gemein-
degrund umpflügt, sollte zur Re-

chenschaft gezogen werden“,
meinte Brunkhorst. Die Landwir-
te sollten sich auf die alten Gren-
zen zurückbesinnen, meinte er
noch. Das sahen die anderen
Ausschussmitglieder im Prinzip
ähnlich. Allein, die Frage ist, wer
das wie kontrollieren soll. Bern-
hard Poppe, selbst Landwirt, sag-

te, es habe schon genug Wirbel
um das Thema gegeben. Oft sei es
schwierig, festzustellen, wo die
Grenzen zwischen privatem und
öffentlichen Grund verlaufen, so
Poppe. Er stimmte zu, dass eine
Lösung für das Problem gefunden
werden müsse, und zwar schnel-
ler als in fünf Jahren. (js)

Ausschuss diskutiert über Wegeränder
Bernhard Brunkhorst mahnt Handlungsbedarf in Sachen Umpflügen durch Landwirte an – Lösung gesucht

Die Wetterlage macht besonders Rheumakranken zu schaf-
fen. Sie spüren eine Verschlimmerung der Schmerzen in den
Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige leiden unter Kopf-
schmerzen. Außerdem werden die Atemwege zurzeit be-
lastet, daher sollten sich Asthmatiker und Personen mit
chronischer Bronchitis heute möglichst schonen.

Zunächst überwiegen die Wolken, hier und da regent es ein wenig. Im Tagesverlauf
scheint dann gebietsweise die Sonne, Regentropfen werden immer seltener.
Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Küste auch stark und zumTeil böig
aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen 9 bis 11 Grad.
Am Sonnabend zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt und meist
trocken bei Werten um 7 Grad.
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Steingartenpflanzen:
Jetzt erscheinen bei manchen Gat-
tungen in milden Klimagebieten
schon die ersten Blüten. Falls sich
die Pflanzen durch den Frost
gelockert haben, drückt man sie mit
den Fingern an.

GARTENTIPP

NIEDERSCHLAG

BIOWETTER

Klimatische Schneegrenze:
Sie ist die höchste Lage, in der der im
Jahresdurchschnitt gefallene Schnee im
Mittel nicht mehr vollständig schmilzt.
Sie wird theoretisch errechnet. In denAl-
pen liegt sie auf der Nordseite zwischen
2500 und 2800 Metern über dem Meer-
esspiegel, in den Zentralalpen zwischen
2900 und 3200 Metern.

WETTERLEXIKONSONNE UND MOND

EUROPA HEUTE

Kanaren

W 6

W 4

W 6

W 4

01.03.

08.03.

15.03.

22.03.

07:27
17:52

07:44
21:16

Brake
Bremerhaven
Dorum
Cuxhaven
Otterndorf
Stade
Hechthausen
Brake
Bremerhaven
Dorum
Cuxhaven
Otterndorf
Stade
Hechthausen

03:31 / 15:59
02:40 / 15:10
02:20 / 14:45
02:23 / 14:48
02:52 / 15:17
05:13 / 17:39
05:18 / 17:40
10:20 / 22:33
09:09 / 21:23
--:-- / --:--
09:25 / 21:37
09:52 / 22:03
00:16 / 12:37
00:58 / 13:20
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WETTER GESTERN
(16 UHR)

Wind (Bft.):
Max. (°C):
Min. (°C):
Rel. Feuchte (%):
Luftdruck (hPa):
Niederschlag* (l/m2):

* in 24 Std. bis 7 Uhr

Wind (Bft.):
Max. (°C):
Min. (°C):
Rel. Feuchte (%):
Luftdruck (hPa):
Niederschlag* (l/m2):

W 4
8,6
4,1
90

1018,1
1,7

W 3
10,5
5,3
76

1017,0
3,2

GEZEITEN © BSH

Wahrscheinlichkeit
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GYHUM. „Als Missionare in den
neuen Bundesländern“ – das
soll Thema beim nächsten Ge-
meindenachmittag der Kir-
chengemeinde Gyhum sein, der
am Mittwoch, 18. April, ab 15
Uhr in Gemeindehaus in Gy-
hum stattfinden wird und zu
dem alle Interessierten eingela-
den sind.

Im Mittelpunkt steht die Fra-
ge „Brauchen wir in unserem
Land Missionare?“ Jeder, der
möchte, kann sich doch selber
über den christlichen Glauben
informieren. Die nächste Kir-
che ist auch in der entlegends-
ten Gegend Deutschlands nicht
weit. Das Internet kann über
viele Fragen des christlichen
Glaubens Auskunft geben,
heißt es dazu etwas provokant
ein einer Mitteilung von Gy-
hums Pastor Manfred Runne-
baum.

Am Mittwoch wird sich am
Gemeindenachmittag der Kir-
chengemeinde das Ehepaar
Christine und Bernd Müller an
einer Antwort auf die Frage
versuchen. In Diensten der
Deutschen Missionsgemein-
schaft (DMG) hatten die Mül-
lers mit ihren vier Kindern etli-
che Jahre in Panama verbracht
und dort eine evangelische Ge-
meinde aufgebaut.Nun sind sie zu neuen Ufern

aufgebrochen. Seit 2011 sind
sie als Missionare in Parchim
tätig. In Gyhum werden sie
über „Mission“ in den neuen
Bundesländern berichten und
begründen, warum das dort
notwendig erscheint? (ZZ/tk)

Bericht einesMissionarsin Parchim

ELSDORF. Weil sich Mitbürger
nicht an geltendes Recht halten
und Schutt sowie Grünschnitt
der Einfachheit halber am We-
gesrand entsorgen, soll jetzt ein
Schild mit der Aufschrift
„Schutt abladen verboten“ Ab-
hilfe schaffen. Das Schild soll
in Verlängerung des Bargel-
wegs in Elsdorf aufgestellt wer-
den, weil Ignoranten dort ab-
kippen, was sie andernorts kos-
tenlos abgeben könnten. Ver-
bunden ist diese Entscheidung
des Bauausschusses der Ge-
meinde Elsdorf mit einem Ap-
pell an die Adresse der Dorfbe-
wohner, fortan von dem illega-
len Tun Abstand zu nehmen. (tk)

Appell an dieElsdorfer

„Nun haben wir die Folgen für
den schlampigen Gewässerschutz
in den letzten Jahren bei Planung,
Bau und Betrieb von Anlagen mit
wassergefährdenden Stoffen wie
Gülle, Jauche und den Gärsäften
aus Biogasanlagen“, schreibt der
Linken-Abgeordnete in einer Mit-
teilung an die Presse.Damberg prophezeit, dass ma-

rode Anlagen in naher Zukunft
„weitere große Probleme“ berei-
ten werden, wenn in den Kon-
trollbehörden kein grundsätzli-
ches Umdenken einsetze. Laxe
Genehmigungspraxis habe dazu
geführt, dass Biogasanlagen und
Güllesilos an Standorten gebaut
wurden, für die es nie hätte eine
Genehmigung geben dürfen. Als
Verantwortliche für die Umwelt-
katastrophen an Bade und Veerse
benennt der Kreistagsabgeordnete
Behördenmitarbeiter des Kreises
und des Landes sowie die Anla-
genbetreiber.
Klare GesetzeslageLagerung, Abfüllen und Umschla-

gen von wassergefährdenden
Stoffen wie Gülle, Jauche und Si-
lagesickersäften seien in Verord-
nungen und im Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) klar geregelt,
schreibt Damberg. „Diese sind in
den Behörden entweder nicht be-
kannt oder konnten oder durften
nicht umgesetzt werden“, lautet
sein Vorwurf.Er fragt, ob die Landkreisver-

waltung fachlich und personell in
der Lage ist, dieses Thema in Zu-
kunft im Sinne der Gesetze, also
der Bürger, zu bearbeiten. Denn
sicher sei, dass der Personalauf-
wand mit weiteren Auflagen der
EU-Wasserrahmenrichtliniewachsen werde. Da die EU bei

Gesetzesverstößen mit harten
Sanktionen drohe, könne es ein
„weiter so“ nicht geben.Mit Blick auf die Unfälle an

Bade und Veerse schreibt Dam-
berg: „Alleine das Bild der ins
Herz getroffenen Angler tut in der
Seele eines jeden weh, den noch
etwas mit unserer Umwelt verbin-
det und der sich schon einmal für
den Gewässerschutz eingesetzt
hat.“

Eine schwache Kontrollbehör-
de, von einer starken Landwirt-
schafts-Lobby in Rotenburg und
in Hannover beeinflusst, habe die
Kontrollinstanzen im Verlauf der
zurückliegenden Jahre „immer
weiter abgebaut. Vor allem derehemaligeFDP-Landes-umweltministerHans-HeinrichSander habe„den Abbauder Umwelt-standards er-laubt“ und da-mit den Bauern

in die Hände gespielt, lautet ein
Vorwurf Dambergs.Ziel der Landesregierung sei es

gewesen, den Landwirten mög-
lichst viele Milliarden Euro aus
Brüssel zu sichern. Statt der
Landwirtschaft die Standards des
allgemeinen Gewässerschutzes
aufzuerlegen und deren Einhal-
tung zu kontrollieren, seien die
EU-Gelder „in noch größere Gül-
lebehälter ohne Sicherungen, in
neue größere Hähnchenställe und
Schweinemastbetriebe“ geflossen.

Die gravierenden Unfälle an
Bade und Veerse, „die den Straf-
tatbestand der schweren Gewäs-
serverunreinigungen erfüllen“,
zerstörten jahrzehntelange mühe-
volle Arbeit der Angler und Ge-
wässerschützer, die sie für die All-
gemeinheit erbracht haben, ohne
dafür EU-Finanzmittel zu erhal-
ten, betont der Abgeordnete und
fordert, die Umweltschützer zu
unterstützen, damit sie nicht die
Flinte ins Korn werfen.An Kreis und Land richtet

Damberg den Appell, endlich in-
tensivere Kontrollen an allen An-
lagen durchzuführen, in denen
wassergefährdende Stoffe gelagert
oder verarbeitet werden. Er for-
dert, in der Kreisverwaltung ent-
sprechende Stellen zu schaffen
und kündigt an, im Kreistag dazu
Anträge stellen zu wollen. (tk)

„SchlampigerSchutz vonGewässern“Linken-Abgeordneter zu Unfällen an Bade und Veerse
BADENSTEDT/WILSTEDT. Schwere
Vorwürfe an die Adresse der Kreis-
verwaltung und der Landesregie-
rung erhebt der Kreistagsabgeord-
nete der Linken, Dr. Manfred Dam-
berg. Geltende Gesetze seien miss-
achtet worden. Er mahnt effektive
Kontrollen von Biogasanlagen und
Güllesilos an

» Nun habenwir den Salatbzw. die totenFische und ab-getöteten Flüs-se. «
DR. MANFRED
DAMBERG

HAGEN. Die Samtgemeinde Hagen
startet jetzt mit einem bewährten
touristischen Angebot durch: Ge-
führte Radtouren sollen die land-
schaftlichen Reize der Region
„Das südliche Cuxland“ näher
bringen. Das Touristikbüro der
Samtgemeinde hat dazu einen
Prospekt zusammengestellt.Die beiden Tourenleiter, Ellen

Pethe und Hermann Heisse, sind
in beschaulichem Tempo unter-
wegs, um die vielseitige Land-
schaft erlebbar zu machen. Beide
organisieren die Radtouren seit
Jahren und haben sich vom Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) zum Tourenleiter ausbil-
den lassen. Zu den geführten
Radtouren ist jeder eingeladen,
der ein verkehrstüchtiges Fahrrad
besitzt. „Für die Verkehrssicher-
heit des Fahrrads und die Einhal-
tung der Straßenverkehrsordnung
ist jeder Teilnehmer selbst verant-
wortlich“, stellt Tourenleiterin
Pethe klar.

Interessierte erhalten das Pro-
spektist im Touristikbüro, Amts-
platz 3 in 27628 Hagen. Weitere
Information unter  04746/8729,
E-Mail: touristik@hagen-cux.de
oder im Internet www.hagen-cux.de

Geführte Tourim Cuxland





                                                                                                                           





























































































































































































































































































































































Falschparkern drohen Knöllchen
ELSDORF. Ein Dorn im Auge ist den Mitgliedern des Bau- und Wegeaus-

schusses der Gemeinde Elsdorf das Verhalten von Mitarbeitern der ört-

lichen Molkerei. Anlässlich der jüngsten Sitzung des Gremiums in „Bud-

des Gasthof“monierten mehrere Politiker, dass nicht nur Lkw, sondern

auch Pkw entlang der Kampstraße im Straßenseitenraum geparkt wer-

den und Schäden verursachen. Jetzt wird geprüft, ob eine Mitarbeiterin

der Samtgemeindeverwaltung in Zeven ausrücken und in der Kampstra-

ße Strafzettel verteilen soll. (tk)

HATZTE. Der Vorsitzende des
Bau-, Wege- und Umweltaus-
schusses der Gemeinde Elsdorf,
Bernhard Poppe (CDU), war es,
der während der jüngsten Sitzung
in „Buddes Gasthof“ zu erfahren
begehrte, ob die Gemeindever-
waltung einen Schritt weiter bei
der Rückführung von illegal ge-
nutzten Wegeseitenrändern ist.

Er hatte diese Frage an den in
der Samtgemeindeverwaltung zu-
ständigen Fachbereichsleiter
Günter Neß gerichtet. Neß ver-
neinte. Das Kartenmaterial für die
Gemarkung Volkensen sei be-
stellt und müsse nach Eintreffen
gesichtet und mit den tatsächli-
chen Begebenheiten verglichen
werden. Es könne mithin noch
einige Zeit dauern, bis erste Er-
kenntnisse vorliegen, erfuhren die
Ausschussmitglieder.

Das sei bedauerlich, lautete der
Kommentar von Poppe, der da-
ran erinnerte, dass es Ziel des
Ausschusses gewesen sei, schnell
zu handeln und „das Thema aus
der Presse zu bekommen“.Schnell handeln hätten die Po-

litiker indes auch ohne das von
der Verwaltung angeforderte Kar-
tenmaterial können, denn die bei-
den Elsdorfer Naturschützer
Karl-Heinz Brunkhorst und Rolf
Bernert hatten Elsdorfs Bürger-
meister Heinrich Willenbrock
(CDU) bereits im Spätsommer
des vergangenen Jahres anhand
einer Brunkhorst vorliegenden
und aus dem Zevener Rathaus
stammenden Wegekarte etliche
Wegeränder gezeigt und aufgelis-
tet, die von Landwirten unter den
Pflug genommen werden. Passiert
ist seither nichts. (tk)

Wegeseitenränderbleiben ThemaKeine Fortschritte in der Gemeinde Elsdorf

Zunächst wird der Organismus durch das Wetter positiv be-

einflusst. Daher fühlen sich viele wohl und sind ausgegli-

chen. Im Laufe desTages steigt aber die Belastung für Herz

und Kreislauf. Die Belastung durch Birkenpollen ist mäßig,

gebietsweise stark. Buchen-, Pappel-, Ulmen- und Wei-

denpollen fliegen örtlich in schwachen Konzentrationen.

Sonne und Wolken wechseln sich ab, dabei gibt es anfangs örtlich mal einen Schau-

er. Im Tagesverlauf wird es aber immer bewölkter. In den Abendstunden kann

in Richtung Westen schon neuer Regen fallen. Die Temperaturen bewe-

gen sich zwischen 8 und 10 Grad. Der Wind weht mäßig, an der Küs-

te frisch mit starken Böen aus Süd bis Südwest. Nach Regen in der

Nacht geht es wechselhaft durch den Mittwoch.
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Küchenkräuter: Dill, Fenchel und
Ysop werden in kleinen Mengen
ausgesät. Das Saatbeet darf wäh-
rend der ersten drei Wochen nicht
austrocknen. Weil die Kräuter sehr
langsam keimen, nimmt man als
Markiersaat Radies.

GARTENTIPP

NIEDERSCHLAG

BIOWETTER Temperaturgradient:Eine Temperaturänderung pro hundert
Meter Höhenunterschied, die deshalb
auch vertikaler Temperaturgradient ge-
nannt wird. Ist der Gradient oder das Ge-
fälle bei trockener bzw. ungesättigter Luft
geringer als 1 Grad Celsius pro hundert
Meter, so herrscht eine stabile Schich-
tung der Atmosphäre.

WETTERLEXIKON

SONNE UND MOND

EUROPA HEUTE

Kanaren

SW 5

SW 4

SW 5

SW 2

21.04.

29.04.

06.05.

12.05.

06:20
20:32 04:40

16:43

Brake
BremerhavenDorum

Cuxhaven
Otterndorf
Stade
HechthausenBrake

BremerhavenDorum
Cuxhaven
Otterndorf
Stade
Hechthausen

12:36 / --:--
11:49 / --:--
11:28 / 23:45
11:29 / 23:48
11:55 / --:--
01:27 / 14:2001:29 / 14:18

06:21 / 18:49
05:13 / 17:42
--:-- / --:--
05:46 / 18:1106:11 / 18:36

08:57 / 21:21
09:47 / 22:03
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WETTER GESTERN
(16 UHR)Wind (Bft.):

Max. (°C):
Min. (°C):
Rel. Feuchte (%):Luftdruck (hPa):Niederschlag* (l/m2):

* in 24 Std. bis 7 UhrWind (Bft.):
Max. (°C):
Min. (°C):
Rel. Feuchte (%):Luftdruck (hPa):Niederschlag* (l/m2):

NW 5
6,7
3,7
70

1019,5
0,0

NW 5
8,9

-1,6
48

1017,5
0,0

GEZEITEN
© BSH

Wahrscheinlichkeit
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Sonnabend, 2. Februar 2013

SELSINGEN. Einen Kochkursus für

Verliebte präsentiert die Arbeits-

gemeinschaft Bildungswerk Sel-

singen (ABS) am Donnerstag, 7.

Februar, von 19 bis 22 Uhr –

rechtzeitig zum Valentinstag. An

diesem Abend werden vier Pär-

chen jeweils ein 3-Gänge-Menü

zubereiten. „Die Gerichte sind

leicht umzusetzen und schme-

cken verführerisch lecker“, ver-

spricht die ABS. Als Dozentin

fungiert Bianca Bockelmann. An-

meldungen nimmt die ABS entge-

gen:  04284/930784 oder per

E-Mail: abs@selsingen.de. (lh)

Pärchen bereiten

3-Gänge-Menü zu

SELSINGEN. Die Arbeitsgemein-

schaft Bildungswerk Selsingen

(ABS) lädt Interessierte am Mitt-

woch, 6.Febru-

ar, zu einem hu-

morvollen Vor-

trag mit Thomas

Rupf (Foto) ein.

Der Vortrag be-

ginnt um 19.30 Uhr. Der Referent

wird das Thema „Machtkämpfe

mit Kindern“ aufgreifen. Rumpf

wird darlegen, wie sich Eltern

und Erzieher beim Versuch alles

perfekt zu machen, zwischen den

eigenen Erwartungen und denen

anderer aufreiben. Diese Veran-

staltung soll dazu beitragen, zu

erkennen, dass „Unperfekt“ bes-

ser und vor allem fröhlicher ist.

Anmeldungen und weitere Infor-

mationen bei der ABS unter

04284/9307-84
oder per

E-Mail: abs@selsingen.de. (ZZ/tk)

Im Machtkampf mit

dem eigenen Kind

SELSINGEN. Gleich nach dem

Frühstück wird bei der ABS in

Selsingen trainiert. Die Arbeitsge-

meinschaft Bildungswerk Selsin-

gen (ABS) bietet ab dem 19. Fe-

bruar zwei neue Kurse an. Do-

zentin Friederike Lausch lädt

zum Training nach Pilates und

Aroha ein.

Pilates ist ein sanftes und viel-

seitig
wirkungsvolles Ganzkör-

pertraining. Dieser Kursus startet

am Dienstag, 19. Februar, um

8.30 Uhr in Selsingen und geht

über zehn Vormittage.

Gleich im Anschluss findet

dann der Aroha-Kursus – eben-

falls unter der Leitung von Frie-

derike Lausch – statt. Beginn ist

um 9.45 Uhr am selben Ort. Auch

dieses Seminar findet an zehn

Vormittagen statt.

Aroha ist eine Mischung aus

kraftvollen und entspannenden

Bewegungen sowie Elementen

aus der Kampfkunst. Ein einfa-

cher Grundschritt, verbunden mit

einem ständigen Beugen und

Strecken im Hüft- und Kniege-

lenk bilden die Basis. Aroha ist

daher leicht nachvollziehbar,

schont die Gelenke und ist daher

für alle Altersgruppen und Fit-

ness-Levels geeignet.

Anmeldungen nimmt die ABS

unter 04284/9307-84 oder per

E-Mail an abs@selsingen.de ent-

gegen. (ZZ/tk)

Kraft tanken

mit Pilates

und Aroha

In der Einladung zur Vortragsver-

anstaltung „Schädlingsbekämp-

fung“, die am Donnerstag, 7. Fe-

bruar, im Selsinger „Landgasthof

Martin“ abgehalten wird, heißt

es: „Intensive Maiskulturen sind

in unserer Region allgegenwärtig.

Die hohen Trockenmasse-Erträge

und die Standortgenügsamkeit

mit bester Ausnutzung der orga-

nischen Düngemittel macht die

Maispflanze für die Landwirt-

schaft sehr interessant.“ Anderer-

seits wird konstatiert, dass der ex-

trem ausgeweitete Maisanbau zu

„immer wiederkehrenden Proble-

men“ führe – will heißen, in den

Monokulturen komme es häufig

zu Krankheiten und Schädlings-

befall.
Heinrich Romundt, Pflanzen-

schutzberater der Landwirt-

schaftskammer, hat seinen Vor-

trag unter die Überschrift gestellt

„Die Einschläge kommen näher –

Maiszünsler – Welche Möglich-

keiten zur nachhaltigen Ertragssi-

cherung haben wir?“.

Mischkulturen

Antworten darauf hat in einem

Beitrag auf NDR-Info im Novem-

ber vergangenen Jahres Ro-

mundts Kollege Gerald Dunst ge-

geben: Es gelte, den Fruchtwech-

sel einzuhalten und während der

Vegetationszeit
Mischkulturen

auf die Felder zu bringen – zum

Beispiel Mais mit einer Untersaat

zu versehen, wie es auch die

Landwirtschaftskammer Nieder-

sachsen vorschlägt.

Denn alles hängt mit allem zu-

sammen: In der Biogas-Boomre-

gion Landkreis Rotenburg sind

bald 70 Prozent der Ackerfläche

mit Mais bebaut. Und Mais zehrt

den Boden aus. Das gilt vor allem

für die leichten Böden, wie sie in

dieser Region vorherrschen, weil

sie einen geringen Humusgehalt

aufweisen. Und der wird laufend

geringer, wie Forscher der Uni-

versitäten Bremen und Harburg

sowie des Umweltbundesamtes

herausgefunden haben. Demnach

führen größere Schläge, fehlende

Hecken und Bäume zu einer

schleichenden Bodenerosion. Die

dünne Humusschicht, die den

Pflanzen Nahrung gibt, wird von

Wind und Wasser nach und nach

abgetragen.

Mit anderen Worten, die Biodi-

versität nimmt nicht nur auf, son-

dern auch in der Erde ab. Um-

weltforscher Hartmut Köhler

stellt in dem genannten Radiobei-

trag fest, dass es im Acker zuneh-

mend an Pilzen, Bodenalgen, Ge-

würm und Bakterien fehle. Das

Ökosystem Bodenleben werde

mit Chemie, Überdüngung, Mo-

nokulturen und dem Einsatz

schwerer Landmaschinen zer-

stört. Vor allem die Ausbringung

unbehandelter
Schweinegülle

verätze den Boden geradezu – mit

der Folge, dass der – auf leichten

Sandböden sowieso geringe –

Humusgehalt wiederum sinkt.

Humus erhalten

Das soll und darf eigentlich nicht

sein, denn seit 2005 verpflichtet

die EU die Bauern, den Humus

auf ihrer Scholle zu erhalten und

darüber Buch zu führen. Dass

diese Bilanzierung jedoch nur auf

dem Papier geschieht, bemängelt

das Umweltbundesamt. Demnach

werde rein rechnerisch ermittelt,

wie viel Kohlenstoff dem Boden

mit der Ernte entnommen wird

und wie viel ihm mit Dünger wie-

der zugeführt wird. Ist die Bilanz

ausgeglichen, sind die Auflagen

erfüllt.

Das Boden-Problem potenziert

sich, weil das Bundeslandwirt-

schaftsministerium einen Humus-

gehalt von 1 bis 1,5 Prozent für

ausreichend hält. Das ist nach

Ansicht des Umweltbundesamtes

nicht gut für den Boden, aber für

die chemische Industrie, denn bei

1,5 Prozent Humusgehalt müsse

der Bauer regelmäßig düngen und

mit Pestiziden arbeiten. Hinzu

komme, dass viele organische

Stoffe in einem „kranken“ Boden,

dem es an Mikroorganismen,

Kleinlebewesen und Regenwür-

mern fehle, organische Stoffe

nicht in Humus umgewandelt

werden können.

Auch die Landwirtschaftskam-

mer nimmt sich dieses Themas

an. So erklärt deren Mitarbeiter

Dr. Karsten Möller, dass der ver-

stärkte Anbau von Humuszeh-

rern wie Silomais auf tonarmen

Sandböden eine intensivere Be-

schäftigung mit Humus erfordern.

Er plädiert in diesem Zusammen-

hang dafür, den Fruchtwechsel

von Humuszehrer (Rüben, Mais,

Kartoffeln) und Humusmehrern

(zum Beispiel Grünschnittroggen,

Weidelgras, Ölrettich, Senf, Klee-

oder Luzernegras) einzuhalten.

Mais verhagelt die Bilanz

Mit Blick auf Biogas-Boomregio-

nen wie den Landkreis Rotenburg

merkt er an, dass sich die nach

der EU-Cross-Compliance-Richt-

linie einzuhaltende Grenze von

75 Kilogramm Humus-Kohlen-

stoff je Hektar in einem silomais-

lastigen Betrieb kaum einhalten

lässt – nicht einmal über das Aus-

bringen von durchschnittlich 10

Kubikmetern Rindergülle
pro

Hektar und Jahr. Möller stellt

auch fest, dass reine Silomaisbe-

triebe (ab einem Maisanteil von

75 Prozent) bei Einhaltung der

Düngeverordnung eine ausrei-

chende
Humusreproduktion

nicht gewährleisten können.

Gegensteuern kann der Land-

mann Möllers Ansicht nach mit

Umstellung der Fruchtfolge, dem

Anbau von Zwischenfrüchten

oder dem Aufbringen von Kom-

post, doch das kostet.

Auch Marion Senger von der

Landwirtschaftkammer plädiert

für den verstärkten Anbau von

Zwischenfruchtmischungen. Das

führe zu einem gesunden Auf-

wuchs des nachfolgenden Bestan-

des, zur Unterdrückung von Un-

kraut zu einem verringerten Auf-

tritt
von Pilzerkrankungen und

Schädlingen. Der Dreiklang aus

ständiger Bodendeckung das Jahr

hindurch, möglichst viele Boden-

ruhe und dem stetigen Wechsel

der Fruchtarten garantiere einen

Humusaufbau und eine gesünde-

re Hauptfrucht.

EU-Agrarreform

Der Agrarausschuss des EU-Par-

laments hat am 23./24. Januar

über die Kompromiss- und Ände-

rungsanträge zur GAP (Gemein-

same Agrar-Politik) abgestimmt.

Dabei sprachen sich die Abgeord-

neten unter anderem für ein fle-

xibleres und abgeschwächtes, je-

doch auch erheblich komplizier-

teres Greening (Koppelung von

Direktzahlungen an ökologische

Leistungen der Zahlungsempfän-

ger), eine Kappung der Direkt-

zahlungen sowie zunehmende

Marktregulierungen aus. Das

schreibt Dr. Diane Wischner-Pin-

gel, Geschäftsführerin des Ar-

beitskreises interessierter Land-

wirte ihrer Einladung zu einer

Vortragsveranstaltung, die am

Dienstag, 12. Februar, in Bremer-

vörde stattfindet.

Die Ergebnisse
dieser Aus-

schuss-Abstimmungen
werden

Anfang März dem EU-Parlament

vorgelegt. Das EU-Parlament

werde daraufhin Verhandlungen

mit der irischen EU-Ratspräsi-

dentschaft und der EU-Kommis-

sion aufnehmen. „Was heißt das

jetzt für die Betriebe vor Ort? In

wieweit kann ich die Abstimmun-

gen für meine Betriebsplanungen

bereits
mit berücksichtigen?“

Diese Fragen, die sich jeder

Landwirt der-

zeit wohl stel-

len wird, be-

antwortet Dr.

Wilfried Stef-

fens
vom

Landvolkver-

band Nieder-

sachsen in sei-

nem Vortrag.

Eines
der

Ziele, die das

Bundesland-

wirtschaftsministerium in den

Verhandlungen mit Brüssel ver-

folgt, lautet Bürokratieabbau. Da

eine Ausweitung der Umweltauf-

lagen zwar abzumildern aber

nicht gänzlich zu verhindern ist,

sollen wenigstens die Kontrollen

noch lascher ausfallen als bislang.

Unter dem populären Stichwort

Bürokratieabbau fordert der

Staatssekretär im Bundesland-

wirtschaftsministerium, Dr. Ro-

bert Kloos, dass mit Beginn der

nächsten Förderperiode ab 2014

weniger landwirtschaftliche Be-

triebe kontrolliert werden. Auch

die zur Förderung angemeldete

Flächengröße soll in einem be-

schränkteren Umfang kontrolliert

werden. Der Kontrollumfang soll

generell verringert werden. Die

Förderung von kleineren Land-

schaftselementen soll grundsätz-

lich ohne Erfassung und ohne

Kontrolle erfolgen.

Kontrolldefizite

Und das alles vor dem Hinter-

grund, dass das Umweltbundes-

amt seit langem Vollzugs- und

Kontrolldefizite bei den EU-

Agrarauflagen bemängelt, und vor

dem Hintergrund, dass der CDU-

Landtagsabgeordnete
Helmut

Dammann-Tamke in seiner Funk-

tion als Präsident der Landesjä-

gerschaft in einem Beitrag in der

Ems-Zeitung die Notwendigkeit

erkannt hat, dass Landwirte da-

von Abstand nehmen, Wegerän-

der und Gewässerrandstreifen

unter den Pflug zu nehmen.

Wenn die Jäger als anerkannte

Naturschützer dem Niederwild

nachhaltig helfen wollten, dann

seien sie auf diese Flächen ange-

wiesen. (tk)

Auf einen Blick

Was: Vortrag von Heinrich Romundt

beim Arbeitskreis interessierter Land-

wirte zum Thema Schädlingsbekämp-

fung.

Wann: Donnerstag, 7. Februar, 19.30

Uhr.
Wo: „Landgasthof Martin“ in Selsin-

gen.
Was: Vortrag von Dr. Wilfried Stef-

fens zum Thema Aktueller Stand zur

Agrarreform 2014-2020.

Wann: Dienstag, 12. Februar, 19.30

Uhr.
Wo: „Hotel Daub“ in Bremervörde.

Die Crux mit dem Greening

Vorträge beim Arbeitskreis interessierter Landwirte – „Schädlingsbekämpfung“ und „EU-Agrarreform“

SELSINGEN/BREMERVÖRDE. Der Ar-

beitskreis interessierter Landwirte

im Landvolkverband Bremervörde

lädt zu zwei Veranstaltungen ein,

die Antworten auf Fragen geben sol-

len, die jeden Landwirt beschäfti-

gen: Was hilft bei Schädlingsbefall

in Mais-Monokulturen? Wie ist der

aktuelle Stand bei der angestrebten

EU-Agrarreform?

Vertreter der Landwirtschaftskammer verordnen dem Boden möglichst

viel Ruhe. In einigen Gegenden werden Versuche unternommen, auf Um-

bruch zu verzichten und Saatgut direkt auszubringen.

» Es kann nicht

angehen, dass

Landwirte We-

geränder und

Gewässerrand-

streifen rück-

sichtslos unter

den Pflug neh-

men. «
HELMUT

DAMMANN-TAMKE

Verwaltung

·········
·········

·········
·········

·········
·········

··

Rathaus Selsingen

 04284/9307-0

Fax: 04284/9307-86

Mo bis Fr 8 – 12 Uhr

Do zusätzlich 14 – 18 Uhr

Samtgemeindebücherei

 04284/2247

Di 15 – 18 Uhr

Do 15 – 18 Uhr

Fr 10 – 13 Uhr

Arbeitsgemeinschaft

Bildungswerk Selsingen

 04284/9307-84

E-Mail: abs@selsingen.de

Mo – Fr 8 – 12 Uhr,

Do zusätzlich 14 – 18 Uhr

Freizeit

·········
·········

·········
·········

·········
·········

··

Landtouristik

Samtgemeinde Selsingen

 04284/9307-83

www.landtouristik-selsingen.de

Museen

·········
·········

·········
·········

·········
·········

··

Heimathaus Grevenworth von

1701 mit Hofanlage in Selsingen

Besichtigung nach Vereinbarung

unter  04284/326

Ottos privates

Landwirtschaftsmuseum

 04285/924278

Wochenmarkt

·········
·········

·········
·········

·········
·········

··

Donnerstags, 14.30 bis 18.30 Uhr

in Selsingen auf dem Parkplatz

zwischen Kirche und Landgasthof

Ärztliche Bereitschaft

·········
·········

·········
·········

·········
·········

··

Kassenärztl. Dienstbereiche

Selsingen, Sittensen, Zeven und

Tarmstedt  0180/5-274040

In lebensbedrohlichen Fällen  112

Beratung und Hilfe

·········
·········

·········
·········

·········
·········

··

Polizeistation Selsingen

 04284/8769

Heilpädagogische Frühförderung

Lebenshilfe Bremervörde-Zeven

 04284/926011

Institut für Frühförderung

Interdiszipl. Frühförderstelle

Bremervörde-Zeven-Roteburg

04281/9524258

Diakonische Hilfe Selsingen

„Hilfe von Mensch zu Mensch“

. 04284/926405

Diakonische Hilfe Rhade

„Hilfe von Mensch zu Mensch“

 04285/308

Seniorenberatung im Landkreis:

Bereich Selsingen: Beate Schulz,

 04761/983-5230

Mo bis Do, jeweils 8 bis 16 Uhr

Allgemeines

·········
·········

·········
·········

·········
·········

··

Grünschnittsammelstelle

Selsingen, Am Kälberdamm

Freitags: 15 bis 17 Uhr (Winterzeit)

1. Samstag im Monat: 14 bis 17 Uhr

jeden weiteren Samstag:

9 bis 12 Uhr

Rhade, Friedhofstraße

jeden Samstag 14 bis 15 Uhr

Heute
·········

·········
·········

·········
·········

·········
··

15 Uhr: Kinderfasching in der Rhader

Turnhalle.

T IPPS & TERMINE

Samtgemeinde

Selsingen

RHADE/OSTEREISTEDT.
Sich

amüsieren wollen die Mitglie-

der des Ortsvereins Rhade des

Deutschen Roten Kreuzes,

wenn sie am Mittwoch, 13. Fe-

bruar, zum nächsten gemütli-

chen Nachmittag zusammen-

kommen. Das Treffen findet im

Restaurant „La Locanda“ in

Ostereistedt statt. Gemütlich

wird es dort ab 14.30 Uhr. Ge-

lacht wird bis 17 Uhr, denn als

Referent tritt Gerd Eckhoff auf.

Sein Thema lautet „Mit Humor

geht alles besser“. Interessierte

melden sich zu der Veranstal-

tung an bei Gertrud Gerken

( 04285/1363) oder Marlies

Schröder (04285/446) – und

das bis spätestens Montag,

11. Februar. (tk)

Mit Humor geht‘s

beim DRK besser
KOMPAKT

Silomais, so weit das Auge reicht. Diese Form der Monokultur sorgt im Verein mit mangelnder Fruchtfolge, Überdüngung und Erosion dafür, das Pilzer-

krankungen und Schädlinge leichtes Spiel haben. Die Landwirtschaftskammer rät den Bauern zu Untersaaten im Mais und zu einem Fruchtwechsel

von Humuszehrern wie Mais und Humusmehrern wie Ölrettich, Senf, Klee- oder Luzernegras – getreu dem Motto, dass ein gesunder Boden auch

gesunde Früchte bringe.

Foto: dpa

SELSINGEN. Die Damen des Land-

frauenvereins Selsingen kommen

am Montag, 11. Februar, zu ihrer

Mitgliederversammlung zusam-

men. Der Nachmittag beginnt um

14.30 Uhr mit Kaffee und Ku-

chen, die im „Selsinger Hof“ ser-

viert werden. Ein buntes Pro-

gramm, das der Vereinsvorstand

ausgearbeitet hat, schließt sich

an. Und dann wird es auch noch

eine Überraschung geben. Ein

Gast hat sein Kommen zugesagt

und wird für die Unterhaltung der

versammelten Landfrauen sorgen.

Wer sich das Erlebnis nicht entge-

hen lassen möchte, der wird ge-

beten, sich alsbald bei Edeltraud

Fricke (04762/184570) anzu-

melden. (tk)

Landfrauen wollen

überrascht werden

KOMPAKT

LOKALES
ZZ-Verlosung: 3 x 2 Karten für Konzert mit Die Happy und Spax zu gewinnen. Regionale Kultur, 18
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„FÜR JEDEN DAS RICHTIGE“

Samtgemeindebücherei schafft neue

Schmöker an. Sittensen, 20

„NEUE WELT“ FÜR SENIOREN

Schüler zeigen älteren Menschen den

Umgang mit Computern. Selsingen, 22

B-Jugend des

TuS Zeven als

Aufsteiger

gleich Meister

der Landesliga

Lokalsport, 24

Thorsten Kratzmann (tk) 04281/945-200

Joachim Schnepel (js) 04281/945-230

Stephan Oertel (oer) 04281/945-235

Lutz Hilken (lh) 04281/945-236

Alexander Schmidt (as) 04281/945-237

Andreas Kurth (ak) 04281/945-240

Bert Albers (bal) 04281/945-280

Jakob Brandt (jab) 04281/945-290

Sekretariat 04281/945-521

Fax
04281/945-222

Anzeigen

Kleinanzeigen 04281/945-888

Gewerbliche Anzeigen 04281/945-0

Fax
04281/945-949

Vertrieb
Leserservice 04281/945-666

IHR DRAHT ZU UNS

KONTROLLEN
ZEVEN. Kürzlich ist es kurz nach

18 Uhr auf dem Parkplatz eines

Discounters an der Straße Auf

der Worth in Zeven zu einem

Trickdiebstahl durch ein angeb-

lich taubstummes Paar gekom-

men. Die beiden Personen baten

auf dem Parkplatz um eine Spen-

de und erhielten von einer

51-jährigen Frau aus Zeven fünf

Euro. Dafür bedankten sich die

Täter mit einem angedeuteten

Kuss, teilte die Polizei mit.

Was die Geschädigte erst später

merkte: Bei dieser Gelegenheit

griffen die Täter in das Portmonee

der spendablen Zevenerin und

stahlen weitere 450 Euro Bargeld.

Als die Geschädigte kurz nach

der Tat den Diebstahl bemerkte,

versuchte sie die beiden Tatver-

dächtigen zur Rede zu stellen.

Die bestritten die Tat zunächst

und erklärten, die Geschädigte

müsse das Geld verloren haben.

Als die Zevenerin nicht locker

ließ, tat die Tatverdächtige, als

wenn sie das Geld gerade zuvor

auf dem Boden gefunden habe

und händigte der Geschädigten

die Summe wieder aus. Danach

flüchtete das Paar zügig in Rich-

tung des Verbindungsweges zwi-

schen dem Parkplatz und der

Rhalandstraße. Die Geschädigte

begab sich sofort in den Super-

markt und informierte von dort

aus die Polizei.

Bei dem Täter handelt es sich

laut Polizei um einen Mann von

etwa 40 Jahren mit einer Größe

von 1,75 Meter. Er soll Südosteu-

ropäer und mit einer schwarzen

Jacke bekleidet gewesen sein. Die

Frau ist etwa genauso alt und

1,60 Meter groß. Sie hat eine et-

was pummelige Figur und einen

Goldzahn. Auch sie ist vermut-

lich Südosteuropäerin. Bekleidet

war die Täterin mit einer hellen

Jacke und einem Rock. Die Poli-

zei warnt vor dem Paar und bittet

Bürger, die mit einer ähnlichen

Situation konfrontiert werden,

um einen sofortigen Notruf an die

Ordnungshüter ( 04281/93060),

damit unverzüglich ein Streifen-

wagen an den Tatort entsandt

und eine Fahndung eingeleitet

werden kann. (ZZ/js)

Trickdiebe greifen

ins Portmonee
Polizei warnt vor neuer Kuss-Masche

ZEVEN. Es geht voran mit der Rü-

ckeroberung von Gemeindeland

in der Gemarkung Zeven. Im

Haushaltsplan für das Jahr 2012

sind insgesamt 3000 Euro für den

Kauf von Eichen-Pfählen bereit-

gestellt worden. Als es um den

entsprechenden Etatansatz ging,

erklärten dazu Fachbereichsleiter

Günter Neß und Stadtdirektor Jo-

hann Klintworth übereinstim-

mend, die Pfähle seien für die Ge-

markungen Badenstedt und Ba-

demühlen bestimmt, um dort die

tatsächlichen Wegeränder deut-

lich sichtbar zu markieren.

Hans-Peter Klie (CDU) schien

dieser Ansatz – wie einige andere

auch – zu hoch bemessen. Aber

die Verwaltung beharrte auf der

Summe von 3000 Euro. „Das

wird jetzt von uns so durchgezo-

gen. Und ohne die Eichenpfähle

wird das nichts, dann geht da

gleich wieder der Pflug drüber“,

gab sich Stadtdirektor Johann

Klintworth kämpferisch. Der An-

satz wurde nicht geändert. (ak)

3000 Euro für neue

Eichenpfähle
Wegeränder sollen deutlich markiert werden

ZEVEN. Täglich von Montag bis

Donnerstag können Schüler al-

ler Klassenstufen und Schulfor-

men die kostenlose Hausaufga-

benhilfe im Mehrgenerationen-

haus (MGH) in Anspruch neh-

men. Darauf weist das MGH in

einem Presseschreiben hin. Die

Schüler werden in der Zeit von

14 bis 15.30 Uhr von haupt-

und ehrenamtlichen Mitarbei-

tern des Hauses begleitet und

unterstützt. Ansprechpartner

Uwe Hormann ist im MGH un-

ter  04281/984828 zu errei-

chen. (ZZ/js)

Hausaufgabenhilfe

im MGH Zeven

KOMPAKT

ZEVEN. An der Straße Tannen-

kamp in Zeven wurde am Wo-

chenende die Pumpstation ei-

ner Lkw-Tankstelle aufgebro-

chen und Diesel abgezapft. Of-

fensichtlich haben die Täter

den Dieselkraftstoff in Kanister

abgefüllt und abtransportiert.

Die Schadenshöhe steht derzeit

noch nicht genau fest. Wer ver-

dächtige Personen oder Fahr-

zeuge in der Zeit von Freitag

bis Montag am Tatort bemerkt

hat, sollte den Kriminalermitt-

lungsdienst in Zeven unter

 04281/93060 anrufen. (ZZ/js)

Täter zapfen erneut

Diesel aus Tank ab

Bislang fördert die Stadt Zeven

Künstler aus der Region, indem

sie hier und da Kunstwerke an-

kauft und, indem sie die städti-

sche Galerie Königin-Christinen-

Haus für Ausstellungen zur Ver-

fügung stellt.

Angeregt von einem Zuschuss-

antrag befassten sich jetzt die

Mitglieder des Kulturausschusses

mit der Frage, ob die Stadt über

die bisherige Kunstförderung hi-

naus Haushaltsmittel für eine in-

dividuelle Künstlerförderung aus-

schütten sollte?

Grundsätzlich sei das eine „gu-

te Sache“ befand Manfred Po-

burski während der Sitzung im

Zevener Rathaus. Ebenso grund-

sätzlich stelle sich jedoch auch

die Frage, anhand welcher Krite-

rien darüber geurteilt werde, was

als künstlerisch wertvoll und da-

mit für förderwürdig zu erachten

sei?
In einem Richtlinienentwurf

hatte die Verwaltung vorgeschla-

gen, nur dauerhaft in der Samtge-

meinde Zeven ansässige Künstler

mit entsprechender Berufsausbil-

dung und hauptberuflicher Tätig-

keit, die überregional aktiv sind

und die mangels eigenen Einkom-

mens nicht in der Lage sind, bei-

spielsweise einen Ausstellungska-

talog oder ein Musikinstrument

zu finanzieren, als Kandidaten für

eine Förderung zu akzeptieren.

Der städtische Zuschuss sollte

25 Prozent der nachgewiesenen

Kosten und maximal 2500 Euro

betragen.
Ausschussmitglied Claudia Oe-

tinger (Grüne) beurteilte die För-

derkriterien als

nicht präzise

genug und den

Maximalzu-

schuss als zu

hoch. Wie

auch Simon

Tewes (CDU)

verwies sie darauf, dass die Stadt

Künstlern andere Möglichkeiten

einer Förderung bieten könne –

zum Beispiel Ausstellungsräume

und Auftrittsmöglichkeiten.

Nachdem Fachbereichsleiterin

Irene Körner grundsätzliche

Zweifel an einer Künstlerförde-

rung hatte anklingen lassen, un-

terstrich Margret Schmidt (FDP),

dass heimische Kunstschaffende

durchaus der Unterstützung be-

dürften.
„Ja aber“, lautete der Kommen-

tar sowohl von Poburski als auch

von Tewes und Hans-Dieter Mar-

wede (CDU). Während der Sozi-

aldemokrat und Marwede daran

erinnerten, dass Vereine lediglich

einen zehnprozentigen Zuschuss

von der Stadt erwarten dürfen,

betonte Christdemokrat Tewes,

dass der Markt entscheide, wer

als Künstler reüssiere – die Stadt

möge sich darauf beschränken,

Veranstaltungsorte anzubieten.

Eine andere Richtung bekam

die Debatte, als Anke Reinert

(CDU) vorschlug, alljährlich eine

gleichbleibende Summe Geldes –

beispielsweise 3000 Euro – bereit

zu stellen. Künstler könnten sich

dann um einen Zuschuss von ma-

ximal 1000 Euro bewerben. Die

Entscheidung werde anhand ei-

ner detaillierten Förderrichtlinie

getroffen.
Darauf konnte sich der Aus-

schuss verständigen. Jetzt soll der

Verwaltungsausschuss eine Sum-

me festlegen und einen Kriterien-

katalog erarbeiten, empfahlen die

Kunstexperten. (tk)

Politik will Künstler fördern

Kulturausschuss plädiert für jährlichen Hauhaltsansatz in gleicher Höhe und eine Förderrichtlinie

ZEVEN. Weil Zeven als Mittelzentrum

eine Verantwortung auch den bil-

denden Künsten gegenüber habe,

wollen die Politiker jetzt heimischen

Kunstschaffenden unter die Arme

greifen. Die Mitglieder des städti-

schen Kulturausschusses empfahlen

während ihrer jüngsten Sitzung, all-

jährlich eine Summe Geldes in glei-

cher Höhe im Haushalt vorzusehen

und eine Richtlinie zu erarbeiten, die

als Entscheidungsgrundlage dafür

dienen soll, ob eine Förderung ge-

währt wird. Im Königin-Christinen-Haus in Zeven finden regelmäßig Ausstellungen

renommierter Kunstschaffender statt. Damit leistet die Stadt einen Bei-

trag zur Kulturförderung in der Region.
Archivfoto: al

» Vereine be-

kommen nur ei-

nen Zuschuss

von zehn Pro-

zent. «
MANFRED POBURSKI

                                                          

                                                          

» Ich selber feiere den Weltfrau-

entag nicht, aber ich denke er

hilft das Bewusst-

sein für die Rolle

der Frauen in der

Gesellschaft zu

wecken. Viele

Dinge, die wir als

Frauen heute als

selbstverständ-

lich empfinden,

kamen schließlich nur dadurch zu-

stande, dass viele starke Frauen

in den Generationen vor uns für

die Veränderung der Rolle der

Frau in der Gesellschaft gekämpft

haben. Dabei sind, meiner Mei-

nung nach, das Recht auf politi-

sche Mitbestimmung und das

Frauenwahlrecht einige der wich-

tigsten Veränderungen. Der Welt-

frauentag bietet auch die Mög-

lichkeit, auf noch immer beste-

hende Missstände hinzuweisen,

z.B. darauf, dass Frauen in man-

chen Bereichen immer noch nicht

das gleiche Entgelt für gleiche

oder gleichwertige Arbeit erhal-

ten. Auch die Verbesserung der

Chancengleichheit von Frauen

und die bessere Vereinbarkeit

von Familie und Beruf sind The-

men, die meiner Meinung nach in

Zukunft noch der Veränderung

bedürfen. «
MAIKE MOSCHNER, LEITERIN DES SENIOREN-

SERVICEBÜROS IM MGH, AUF DIE FRAGE,

WAS IHR DER WELTFRAUENTAG BEDEUTET.

Weltfrauentag

ELSDORF. Die Mitglieder des

Landvolkverbands Zeven treffen

sich am morgigen Freitag,

9. März, zur Generalversamm-

lung in der Gaststätte „Elsdorfer

Hof“ in Elsdorf. Die Veranstal-

tung beginnt um 10.30 Uhr. Ne-

ben den Regularien wie Ge-

schäftsbericht und der so genann-

ten Jahresrechnung wird es auch

einen Fachvortrag zum Thema

„Schwerpunkte grüner Landwirt-

schaftspolitik in Niedersachsen“

geben. Das Referat hält Christian

Meyer, der für Bündnis 90/Die

Grünen im niedersächsischen

Landtag sitzt. Darüber hinaus

geht es um den Haushaltsvoran-

schlag 2012. (js)

Landvolk tagt

in Elsdorf

Die Tempomessungen werden

heute in den Samtgemeinden Ze-

ven, Tarmstedt und Selsingen

fortgesetzt. Morgen wird in der

Samtgemeinde Sottrum und im

Bereich Stadt Rotenburg/Samtge-

meinde Bothel „geblitzt“.

LOKALES

Wochenmarkt: Gemüsepflanzen dürfen jetzt an die frische Luft. Zeven, 17
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25 INTERESSIERTEBürgerbus soll jetzt ins Rollen kommen,

Verein wird gegründet. Boitzen, 16
KREUZUNG IM FOKUS

Ostereistedter Rat will Rockstedter

Kreuzung entschärfen. Selsingen, 23

Zevens Handballerverlieren erstesRelegationsspielLokalsport, 26

BRAUEL. Überall dort, wo Sam-

melstellen für Papier und Alt-

glas oder Altkleider eingerich-

tet sind, sieht es in der Regel

aus, wie bei Hempels unterm

Sofa. Allerhand Unrat wird von

uneinsichtigen und ignoranten

Mitbürgern – zumeist im Schut-

ze der Dunkelheit – neben den

Containern abgeladen. Diesen

Umstand hatte Simon Vlaming

(SPD), Beigeordneter im Um-

welt- und Wegeausschuss der

Stadt Zeven, zum Anlass ge-

nommen, um bei der Samtge-

meindeverwaltung nachzufra-

gen, wie sie sich insbesondere

das Sauberhalten der Sammel-

stelle neben dem Veranstal-

tungsgelände vorstellt?
Während der jüngsten Sit-

zung des Gremiums ging der

stellvertretende Fachbereichs-

leiter Michael Körner darauf

ein. Der Landkreis schreibe die

Entsorgung im kommenden

Jahr neu aus. In diesem Zu-

sammenhang werden die Stell-

platzkonzepte überarbeitet,

kündigte Körner an. Damit ver-

bunden sei die Hoffnung, dass

sich die Situation dann bessern

werde.
Der Umweltbeauftragte der

Samtgemeinde, Claus Vollmer,

ergänzte, seines Wissens werde

der Stellplatz hinter der Ahe

alsbald gepflastert.Auf einen anderen Aspekt

des Themas kam Manfred Po-

burski (SPD) zu sprechen. Er

begehrte zu erfahren, warum

die Stadtverwaltung den vom

Seniorenbeirat beigebrachten

Hinweisen auf Verursacher der

Müllhalden nicht nachgegan-

gen sei? Mitglieder des Senio-

renbeirates hätten Adressen

aus dem Müll gefingert und sie

im Rathaus unter Angabe des

Fundortes abgegeben, führte

Poburski aus.Körner wusste darauf keine

Antwort zu geben, versprach

aber, sich der Angelegenheit

anzunehmen. (tk)

Hoffnung aufsaubereSammelstellen

Regelmäßig wird an der Sammel-

stelle hinter der Ahe Müll ent-

sorgt. Die Verwaltung verspricht

Abhilfe.

Foto: tkKOMPAKT

ZEVEN. In Höhe des Kivinan-

Bildungszentrums hat am

Dienstag um 22.20 Uhr ein

19-Jähriger einen großen Gully-

deckel aus dem Gehweg der

Straße Am Bahnhof in Zeven

ausgehoben. Das berichtet die

Polizei. Aufgrund der Dunkel-

heit war das so entstandene tie-

fe Loch für Fußgänger nicht zu

erkennen. Glücklicherweise

beobachtete ein Zeuge die Tat

des jungen Mannes inmitten ei-

ner Gruppe junger Leute und

informierte die Polizei. Die Be-

amten sorgten umgehend für

Sicherheit und leiteten ein

Strafverfahren gegen den He-

ranwachsenden wegen gefährli-

chen Eingriffs in den Straßen-

verkehr ein. (ZZ/js)

19-Jähriger hebtGullydeckel aus

Thorsten Kratzmann (tk) 04281/945-200

Joachim Schnepel (js) 04281/945-230

Stephan Oertel (oer) 04281/945-235

Lutz Hilken (lh)
04281/945-236

Alexander Schmidt (as) 04281/945-237

Andreas Kurth (ak)
04281/945-240

Bert Albers (bal)
04281/945-280

Jakob Brandt (jab)
04281/945-290

Sekretariat
04281/945-521

Fax

04281/945-222

AnzeigenKleinanzeigen
04281/945-888

Gewerbliche Anzeigen 04281/945-0

Fax

04281/945-949

VertriebLeserservice
04281/945-666

IHR DRAHT ZU UNS

Eine Klatschmohnblüte steht zwischen Kornblumen am Wegesrand. Ein Bild, das man kaum noch zu sehen bekommt. Doch das Aufkommen einer natür-

lichen Vegetation zwischen Wirtschaftweg und Acker ist für die Biotopvernetzung zwingend notwendig.

Foto: dpa

Nach Abhandlung der Tagesord-

nungspunkte warf Ausschussmit-

glied Joachim Meinke (CDU) die

Frage auf, ob es eine Möglichkeit

gebe, Landwirte, die jenseits ihrer

Heimatgemarkungen Flächen

pachten, dazu zu verpflichten,

ebendort Eigenleistungen zu er-

bringen? Als Beispiel nannte er

den seit Jahr und Tag üblichen

Einbau von Recyclingsmaterial

bei der Ausbesserung von Wirt-

schaftswegen. Angesichts einer in

den Dörfern stetig schrumpfen-

den Zahl von Landwirten bleibe

die bisher stets freiwillig über-

nommene Aufgabe an immer we-

niger Bauern hängen, führte

Meinke aus.Dass er damit durchaus einen

wunden Punkt berührt hatte, un-

terstrich der Ausschussvorsitzen-

de Detlef Tiedemann (SPD) wäh-

rend der Sitzung im Braueler

Dorfgemeinschaftshaus. In Brau-

el seien noch drei Landwirte ak-

tiv. Ein Hof sei im vergangenen

Jahr von einem Kollegen aus dem

Raum Selsingen gepachtet wor-

den. Dieser Pächter beteilige sich

in der Tat nicht am Einbau des

Recyclingmaterials in der Gemar-

kung Brauel. Die Folge dieses

Boykotts sei, dass die Braueler

Landwirte die Wirtschaftswege,

die von eben jenem Pächter be-

fahren werden, nicht mehr in-

stand setzten, berichtete Tiede-

mann. Das sei insofern ein Di-

lemma, weil es sich um Wirt-

schaftswege handelt, die im Be-

sitz der Stadt Zeven sind, und die

nun nicht mehr quasi ehrenamt-

lich unterhalten werden.Keine HandhabeDie Stadt habe keine Handhabe,

entgegnete Günter Witte aus der

Stadtverwaltung. Es bestehe kei-

ne Pflicht für die Landwirte, diese

Aufgaben zu übernehmen. Auch

die von Meinke ins Spiel ge-

brachte Anhebung der Grund-

steuer A (für landwirtschaftlich

genutzte Flächen), um mit dem

Geld den Bauhof losschicken zu

können, verwarf Witte unter Hin-

weis darauf, dass es dafür einer

Satzungsänderung bedürfe.
Dass sich eine Steuererhöhung

kontraproduktiv auswirken dürf-

te, unterstrich Joachim Tietjen

(CDU). Denn dann stellten die

Mitglieder der Jagdgenossen-

schaft Oldendorf, die dort bislang

für den Einbau des Recyclingma-

terials sorgten, garantiert ihr En-

gagement ein.Einen Vor-schlag zur Lö-sung des Pro-blems unter-breitete derUmweltbeauf-tragte
derSamtgemeindeZeven, ClausVollmer: Esgelte, die Grundbesitzer ins Boot

zu holen, denn sie profitierten als

Flächenverpächter gleichwohl

von intakten Wirtschaftswegen.

Dieser Weg soll jetzt versuchswei-

se beschritten werden.
Einen Themenwechsel vollzog

der Ausschussvorsitzende, indem

er die Frage in den Raum stellte,

was mit den Wegeseitenrändern

geschehen solle, wenn sie denn

zurück erobert seien?Als Antwort darauf skizzierte

Claus Vollmer drei Vorgehens-

weisen: Einmal könnten die We-

geränder in Blühstreifen verwan-

delt werden. Diese müssten aller-

dings in zweijährigem Rhythmus

neu angesät werden. „Wo die Jä-

ger das in die Hand nehmen

möchten, können die das ma-

chen“, schlug er vor.Die zweite Möglichkeit besteht

darin, die Randstreifen aus der

landwirtschaftlichen Nutzung zu

nehmen und unberührt liegen zu

lassen. Das von den Landwirten

befürchtete Aufkommen von Un-

kraut, das sich auf die Äcker aus-

breiten könnte, werde sich erledi-

gen, wenn sich der Nährstoffein-

trag verflüchtigt, meint Vollmer.

„Die Flächen sind stark gedüngt.

Das muss erst rauswachsen, bis

sich eine natürliche Vegetation

einstellt.“ Und die stelle für die

Äcker keine Gefahr dar.Von Fall zu FallDass es Raubbau an der Natur

wäre, die Giftspritze über die We-

geränder zu halten, verdeutlichte

Vollmer mit Verweis auf die

zwingend erforderliche Biotop-

vernetzung. „Die Natur muss da

machen können, was sie will.“
Alternative drei besteht darin,

die Wegeränder mit Anpflanzun-

gen zu versehen. Doch das geht

nicht überall und ist nicht zu be-

zahlen. Vollmer schlug vor, von

Fall zu Fall zu entscheiden, wel-

che Variante sich anböte. Dem

war nichts hinzuzufügen. (tk)

Was den Landwirten blüht

Politiker im Umweltausschuss beraten über Umgang mit Wegeseitenrändern und Eigenleistungen

BRAUEL. Fragen danach, wie es an-

gesichts des fortschreitenden Struk-

turwandels in der Landwirtschaft

mit dem freiwilligen Engagement

der verblieben Landwirte aussieht,

und danach, wie mit den zurückzu-

gewinnenden Wegeseitenrändern zu

verfahren ist, beschäftigten die Mit-

glieder des Umwelt- und Wegeaus-

schusses der Stadt Zeven während

ihrer jüngsten Sitzung.

» Die Flächensind stark ge-düngt. Dasmuss erst raus-wachsen, bissich eine natür-liche Vegetati-on einstellt. «CLAUS VOLLMER

BRAUEL. Weil sich die Politiker

der Samtgemeinde Zeven bislang

hartleibig gezeigt haben, ist eine

Sanierung des in städtischem Be-

sitz befindlichen Weges von der

Reithalle zur Kläranlage in Zeven

unterblieben. Jetzt entschieden

die Mitglieder des Wegeausschus-

ses der Stadt, in diesem Jahr die

ersten 90 Meter der knapp 1000

Meter langen Asphaltstraße mit

einer neuen Fahrbahn zu verse-

hen und im Seitenraum Großfu-

genpflaster zu verlegen. 16000

Euro sind dafür veranschlagt. Das

geschieht in der Hoffnung, damit

ein Zeichen an die Samtgemeinde

zu senden und im heute tagenden

Wegeausschuss der Samtgemein-

de für ein Einlenken zu sorgen.

Manfred Poburski (SPD) be-

tonte in der Sitzung, die im

Braueler Dorfgemeinschaftshaus

stattfand, dass die Straße in erster

Linie von schweren Fahrzeugen

in Mitleidenschaft gezogen wird,

die Klärschlamm von der Kläran-

lage abfahren. Mithin müsse sich

die Samtgemeinde an den Sanie-

rungskosten beteiligen. Joachim

Meinke (CDU) vertrat die gleiche

Ansicht.
Günter Witte, zuständiger

Sachbearbeiter in der Samtge-

meindeverwaltung, unterstrich,

dass die Klärschlammabfuhr als

Sondernutzung zu werten sei und

die Samtgemeinde folglich die

Hälfte der insgesamt 180000 Eu-

ro Sanierungskosten für den Weg

zu übernehmen habe.
Als zweitere größere Maßnah-

me im Unterhaltungsprogramm

der Stadt billigten die Ausschuss-

mitglieder die Sanierung mehre-

rer kurzer Abschnitte des Wirt-

schaftsweges von Wistedt nach

Frankenbostel. Dafür sind 19300

Euro vorgesehen.Zustimmung bei den Politikern

fanden darüber hinaus 16 weni-

ger aufwendige Maßnahmen mit

einem Kostenvolumen von zu-

sammen 18000 Euro. Insgesamt

sind Ausgaben von 51300 Euro

kalkuliert. (tk)

Zeven will Geld von der Samtgemeinde

Städtischer Wegeausschuss berät über Unterhaltungsmaßnahmen – Weg zur Kläranlage verschlissen

Der Weg von der Reithalle zur Kläranlage ist verschlissen und muss drin-

gend saniert werden, doch die Samtgemeinde will nicht zahlen. Foto: tk

Wie war das gleich nochmal mit den

Eisheiligen, liebe Leser? In diesem Jahr

verwöhnt uns das Frühjahr ja nicht ge-rade mit Sonne undWärme. Klappernund frösteln ist an-gesagt angesichtsder außergewöhn-lich niedrigen Tem-peraturen für denWonnemonat. Undwenn dann noch im

Büro die Heizungen abgestellt werden

zwecks unbestritten notwendiger Sa-

nierungs- und Wartungsarbeiten wie in

dieser Woche bei uns, dann gute
Nacht, Marie.Ich jedenfalls habe meine Daunenjacke

noch nicht, wie ursprünglich geplant,

zum Waschen gegeben, sondern bin

jetzt froh, sie zumindest diese Woche

noch tragen zu können.
Und die Winterreifen bleiben auch erst-

mal auf dem Auto drauf, aber nicht

wegen des Wetters und eventueller

Nachtfröste, sondern aufgrund der aus-

gesprochen schlechten Straßen in der

Region rund um Zeven, wobei ich spe-

ziell die Strecke nach Sittensen, meinen

Wohnort, meine. Aber das ist ein ganz

anderes Kapitel und es wird sich wohl

auch an der Situation so schnell nichts

ändern. Um auf die Ausgangs-Frage-

stellung zurückzukommen: Unter den

Eisheiligen versteht man diejenigen Ta-

ge im Mai, die in punkto Frost nochmal

für eine unangenehme Überraschung

sorgen können und vor allem für Hob-

bygärtner ein wichtiges Thema sind.

Auch wenn das Wetterphänomen „Eis-

heilige” in den letzten Jahrzehnten et-

was an Bedeutung verloren haben

mag, es gibt immer wieder Jahre, in

denen auch Mitte Mai noch sehr tiefe

Temperaturen auftreten können. Wie

zum Beispiel anno 2011. Die Eisheili-

gen und der damit verbundene Frost

können vor allem jungen Gemüse-

pflanzen und den Blüten von Obstbäu-

men gefährlich werden und den Ern-

teertrag empfindlich beeinträchtigen.

Wann sind denn nun die Eisheiligen

2012? Mamertus ist am morgigen Frei-

tag, 11. Mai, Pankratius am Sonn-

abend, 12. Mai, Servatius am Sonntag,

13. Mai und Bonifatius am Montag, 14.

Mai. Mit der Kalten Sophie am Diens-

tag, 15. Mai, endet der Reigen der

diesjährigen Eisheiligen. Hoffen wir,

dass es danach warm wird – aber nicht

zu warm. Ein frommer Wunsch?Ihr Joachim Schnepel

Moin, Moin

Die Tempomessungen werden am

heutigen Donnerstag in der Ge-

meinde Gnarrenburg und im Be-

reich Stadt Rotenburg/Samtge-

meinde Bothel fortgesetzt. Mor-

gen wird in der Stadt Visselhöve-

de und im Bereich Samtgemeinde

Fintel/Gemeinde Scheeßel „ge-

blitzt“.

KONTROLLEN
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Rechtliche Situation: 
Wieso besteht Handlungsbedarf?

Die Gesetzeslage ist eindeutig: Die Gemeinde ist als 

Wegeflächeneigentümerin verpflichtet, „ihre Ver-

mögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu 

verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen“1 sowie 

„notwendige Sicherheitsmaßnahmen (…) in Form  

einer ordnungsgemäßen Ermittlung und Abmarkung 

des Grenzverlaufs“2 zu treffen.

Die Gesetzeslage bietet Ansatzpunkte, um die betrof-

fenen Flächen wieder ihrer ursprünglichen Nutzung 

zuzuführen. So können widerrechtlich bewirtschaftete 

Flächen unberechtigte Übergriffe auf naturbelassene, 

im fremden Eigentum stehende Grundstücke zivilrecht-

liche Ansprüche nach § 985 BGB auf Herausgabe, nach 

§ 1004 BGB auf Unterlassung, nach § 823 BGB auf 

Schadensersatz wegen Eigentumsverletzung und nach

§ 812ff BGB wegen ungerechtfertigter Bereicherung 

auslösen.

Zu beachten ist dabei allerdings, dass § 31 des Nieder-

sächsischen Nachbarrechtsgesetzes (Schwengelrecht) 

für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung eines 

Grundstückes das Recht einräumt, einen 0,6 m breiten 

Geländestreifens am Feldrand zu betreten bzw. zu

befahren, um seinen eigenen Fläche vollständig abern-

ten zu können. Allerdings berechtigt das Schwengel-

recht nicht zu dessen Umpflügen.

Doch auch aus naturschutzrechtlicher Sicht ist dafür 

Sorge zu tragen, dass die Wegerandstreifen ihre öko-

logische Funktion wahrnehmen und sogar ausbauen 

können. Im Bundesnaturschutzgesetz heißt es dazu: 

„Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von

der Landwirtschaft geprägten Landschaften zur Vernet-

zung von Biotopen erforderliche lineare und punktför-

mige Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine 

sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie 

nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, zu

schaffen (Biotopvernetzung).“3

Rechtlich ist die Kommune also eindeutig zum Handeln 

verpflichtet. Sie muss ihre Maßnahmen auch gegen 

den Willen des Landwirtes umsetzen und das „Über-

pflügen“ verhindern. In letzter Konsequenz kann dies 

auch bedeuten, im Sinne der Gleichbehandlung aller 

Landwirte den Rechtsweg zu beschreiten.
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1 § 124 Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs.1 NKomVG
2 §§ 919 und 929 BGB
3 § 21 Abs. 6, BNatSchG

Gesamtüberblick: 
Welche Flächen sind betroffen?

Aus Gründen der Fairness und Transparenz muss zuerst 

ein Gesamtüberblick über alle gemeindeeigenen Flä-

chen gewonnen werden, die „überpflügt“ werden, um 

dann auf dieser Basis mit den betroffenen Landwirten 

Kontakt aufzunehmen und nach Lösungsmöglichkeiten

zu suchen.

Nötig ist dazu einerseits eine Karte mit den Grenzen 

der Wege und Flurstücke, andererseits eine Darstellung 

der aktuellen Nutzung der Flächen – i.d.R. in Form von 

Luftbildern. Gelingt es nun, die Flurstücksgrenzen auf 

die Luftbilder zu legen, wird mit gewissen Einschrän-

kungen schnell erkennbar, wo „überpflügt“ wird.

Je nach Verfügbarkeit entsprechenden Kartenmaterials 

und der technischen wie personellen Möglichkeiten der 

Auswertung kommen folgende Möglichkeiten infrage:

1.  Für eine punktuelle Betrachtung kann über 

  „Geolife“ ± (http://navigator.geolife.de) eine  

  grobe Übersicht erzeugt werden. Dazu muss die  

  Einstellung „Karte und Luftbild“gewählt werden.  

  Allerdings lässt diese Darstellung keine detaillierte  

  Betrachtung zu, da der Zoombereich dafür nicht  

  ausreicht.
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Um welche Flächen geht es 
eigentlich?

In amtlichen Karten besteht ein Weg i.d.R. aus ei-

ner Fahrspur und beidseitigen Wegerandstreifen.

Diejenigen Bereiche des Randstreifens, die land-

wirtschaftlich genutzt werden (rote Markierung) 

und ihre Funktion als Biotop nicht wahrnehmen

können, stehen im Mittelpunkt des vorliegenden

Leitfadens.

Weg laut Karte

Weg in Realität

Profil

  Für eine detailliertere Darstellung kann mithilfe Geo-

  grafischer Informationssysteme (GIS) genauer hin-

  gesehen werden. Mithilfe dieser Programme wird  

  das Luftbild mit den Flurstücksgrenzen der automa- 

  tisierten Liegenschaftskarte (ALK) überlagert („ver- 

  schnitten“), sodass Überschreitungen der Wegegren- 

  zen sichtbar werden. Mit sogenannten GIS-Betrach- 

  tern („GIS-Viewern“) kann man die so entstandenen  

  Karten zwar einsehen. Erst eine professionelle Soft-

  ware bietet jedoch umfangreiche Bearbeitungs-,

  Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten.

2.  Für eine systematische Auswertung entlang der 

   gemeindeeigenen Wege empfiehlt sich, das gesamte  

  Gemeindegebiet unter die Lupe zu nehmen. Dies ist  

  allerdings nur mithilfe einer professionellen GIS-Soft- 

  ware am Computer möglich. Zwar ist der Aufwand  

  für diese Auswertung zeitaufwendig und erfordert  

  neben der Kenntnis der Software auch Erfahrung bei  

  der Auswertung von Luftbildern. Aber über eine  

  detaillierte Erfassung und Kategorisierung der ins  

  Visier genommenen „überpflügten“ Bereiche erge- 

  ben sich anschließend vielfältige Auswertungs- und  

  Darstellungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann auf  

  einfache Weise eine automatische Berechnung der  

  Flächengröße durchgeführt werden. Außerdem be- 

  steht die Möglichkeit, die einmal erstellten Karten  

  auch in anderen Zusammenhängen zu nutzen, bei- 

  spielsweise in Kombination mit einem Wegekataster.

      Soll eine systematische Auswertung durchgeführt 

werden, muss davon ausgegangen werden, dass der 

benötigte Aufwand durch die Struktur des Wegenetzes

(z. B. wenige gleichförmige Wege an wenigen zusam-

menhängenden Flächen oder viele kurze Wege an zahl-

reichen Einzelflächen) und den gewünschten Umfang 

der Auswertung (z. B. nur Markierung der „überpflüg-

ten“ Bereiche oder zusätzlich Kennzeichnung der 

bereits bestehenden Biotopbereiche) stark variiert.  

Außerdem gibt es Arbeitsschritte, die unabhängig von 

der untersuchten Wegelänge zeitlich zu Buche schla-

gen, wie z. B. die erstmalige Einrichtung der Daten. 

Nach ersten Erfahrungen kann überschlägig davon aus-

gegangen werden, dass für eine Gemarkung mit einer 

Wegelänge von ca. 20 km ohne Vor- und Nacharbeiten 

etwa 20 Minuten pro Kilometer Weg, also insgesamt 

ca. sieben Stunden benötigt werden.



w 10 |  

Was wird für eine detaillierte Auswertung benötigt?

•  Übersichtskarte mit eindeutiger Kennzeichnung der Wege im Besitz der Kommune

•  Daten des automatisierten Liegenschaftskatasters (ALK-Daten)

•  Georeferenzierte Luftbilder mit möglichst aktuellem Datum

•  „Anforderungskatalog“: Einigung auf die Tiefe der benötigten / gewünschten Auswertung:

 z. B. nur die überpflügten Bereiche oder auch die intakten Grünstreifen, um die Biotopvernetzung

 darstellen zu können, weitere Merkmale?

± Eine detaillierte Auflistung und weitere Hinweise zur Durchführung befinden sich im Anhang.

Georeferenziertes Luftbild.

Das Luftbild (hier schematisch dargestellt) 

ist mit unsichtbaren raumbezogenen Infor-

mationen (Koordinaten) versehen, sodass 

es mit einer ebenfalls georeferenzierten 

Karte überlagert werden kann.

Automatisierte 
Liegenschaftskarte.

Die automatisierte Liegenschaftskarte,

kurz ALK, zeigt in dieser Darstellung 

lediglich die Grenzen der Flurstücke und

damit auch die Wege.

±

Die nachfolgende Darstellung zeigt exemplarisch, 

wie die so genannte „Verschneidung“ verschiedener 

Karten funktioniert und was zu beachten ist. ± Nähere 

Informationen zur genauen Vorgehensweise, zu den 

benötigten Dateiformaten etc. finden sich unter „De-

taillierte Beschreibung der Auswertungsmethodik und 

Kartendarstellung“ im Anhang.
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Verschneidung von Luftbild 
und ALK.
Auf den ersten Blick sind die Wege 

deutlich erkennbar und auch diejenigen 

Bereiche der Wege, die landwirtschaftlich

bewirtschaftet werden.

Aber Vorsicht: Stimmt das Bild mit der

Realität überein? Dazu mehr im nach-

folgenden Abschnitt.

Das Ausmaß wird klar.
Landwirtschaftlich genutzte Wegeseiten-

räume sind rot gekennzeichnet.

Nachgemessen.
In diesem Beispiel sind 5 m des Weges

landwirtschaftlich genutzt.

Auch das kann vorkommen.
In diesem Beispiel hat der Landwirt zwar

im oberen Bereich einen Teil des Wege-

randstreifens überpflügt (rote Markierung),

im unteren Teil dagegen bewirtschaftet

er weniger Fläche, als er nach Kartenlage 

dürfte. Er vergrößert damit die Fläche des 

Wegerandstreifens (grüne Markierung).

4,987 Meter
Wegerand
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Der Schein kann trügen:  
Ungenauigkeiten der Kartendarstellung

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob ein Wege-

randstreifen eindeutig „überpflügt“ worden ist. Doch 

der Eindruck kann trügen, denn nicht immer stimmt 

der Grenzverlauf auf der Karte mit dem in der Feldmark 

überein. Da die wenigsten Kartenwerke neu vermessen

und koordiniert sind, kann es zu Abweichungen zwi-

schen den realen, rechtlichen Grenzen und der Karten-

darstellung von mehreren Dezimetern bis Metern kom-

men. Außerdem sind die Luftbilder selten tagesaktuell 

und so kann die gezeigte Nutzung bereits mehrere  

Jahre zurückliegen und demzufolge die aktuelle Nut-

zung ganz anders aussehen.

Weitere Ungenauigkeiten können durch Umwandlun-

gen der jeweiligen Kartengrundlagen entstehen, da sie 

auf die jeweils zum Einsatz kommende GIS-Software 

zugeschnitten sein müssen. Auch durch die Georefe-

renzierung der Karten oder unterschiedliche Maßstäb-

lichkeiten kann es zu Abweichungen oder Versätzen 

kommen, die sich aufsummieren. Ein Weg könnte also 

im Extremfall um mehrere Meter versetzt liegen.

Und dennoch: Die geschilderten Möglichkeiten einer 

mehr oder weniger großen Abweichung betreffen  

in erster Linie die Lage des Weges und nicht seine 

Breite. Die überpflügte Fläche lässt sich entsprechend 

identifizieren, wenngleich sie etwas versetzt liegen 

kann. Daher eignet sich die kartografische Darstellung 

gut, um aufzuzeigen, wo überhaupt ein zweiter Blick 

lohnt und ob vielleicht eher das gegenüberliegende 

Flurstück betroffen ist.

Überprüfung vor Ort: Den tatsächlichen 
Grenzverlauf sichtbar machen

Der örtliche Grenzverlauf lässt sich im Idealfall über 

die vorhandenen Grenzsteine feststellen. Nachdem er 

zwischen den Grenzsteinen mit wenigen Pflöcken ge-

kennzeichnet ist, lässt sich einfach und klar erkennen, 

ob und in welchem Umfang gemeindeeigenes Land 

überpflügt worden ist.

Doch in vielen Fällen werden Grenzsteine fehlen, 

sodass ein Vermesser hinzugezogen werden muss. 

Basis für seine Arbeit sind die Unterlagen des Liegen-

schaftskatasters. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 

diese Kartenwerke zunächst historisch fortgeschrieben 

und schließlich digitalisiert wurden. Trotz geeigneter 

Übertragungsmethoden kann es zu Ungenauigkeiten 

gekommen sein. Es gilt also zu berücksichtigen, dass 

trotz moderner GPS-Technik eine aus der digitalen 

Liegenschaftskarte abgegriffene Koordinate zwar mit

geringer Abweichung ins Feld übertragen werden kann. 

Dennoch muss dies nicht zwangsläufig die Situation  

vor Ort wiederspiegeln. Damit ein Vermesser die 

Genauigkeit seiner Arbeit einschätzen kann, sind in den 

Liegenschaftskarten für jeden Grenzpunkt im Kataster 

die entsprechende Koordinate sowie eine Angabe über 

die Genauigkeit dieser Koordinate vermerkt.

Bei der Grenzanzeige lassen sich die Koordinaten der 

Grenzpunkte mit Hilfe von GPS-Empfängern leicht in 

die Örtlichkeit übertragen und mit Pflöcken kennzeich-

nen. Aufgrund der oben beschriebenen Ungenauigkeit 

hat die Grenzanzeige keine Rechtsverbindlichkeit.

     Die Kosten des Vermessungsingenieurs orientieren 

sich in der Regel an den Sätzen der Kostenordnung für 

das amtliche Vermessungswesen (KOVerm). Man kann 

davon ausgehen, dass je nach Grenzverlauf etwa alle 

200 bis 250 m ein Grenzpunkt gesetzt werden muss 

und etwa 6 bis 10 Grenzpunkte je Stunde markiert 

werden können.

Lässt sich mit der Grenzanzeige über den Grenzver-

lauf keine Einigung zwischen den Beteiligten erzielen, 

kann – sofern die Genauigkeit der Koordinaten im 

Liegenschaftskataster dies zulässt4 – eine „amtliche 

4 Die Koordinaten müssen für die „amtliche Grenzauskunft“ mit einer Genauigkeit von mind. 4 cm vorliegen. Dies wird in der Feldmark allerdings   
  durchgängig nicht der Fall sein.
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Grenzauskunft“ durch einen öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieur (ÖVBI) oder das Katasteramt 

beauftragt werden, dessen Kosten nach der KOVerm 

abzurechnen sind.

Führen die vorgenannten Verfahren zu keiner Einigung, 

müssen im Rahmen einer Grenzfeststellung fehlende 

Grenzsteine ersetzt werden. Dieses Verfahren bietet 

zwar Rechtssicherheit, ist allerdings um ein Vielfaches 

teurer als die anderen Verfahren. Obwohl der Preis mit 

steigender Anzahl der Steine zwar sinkt, erscheint er 

für die hier zu erfüllenden Zwecke zu hoch. Über § 919 

BGB ließe sich theoretisch der Grundstücksnachbar zur

Hälfte an den Kosten beteiligen. Diese Kosten wären je-

doch zivilrechtlich beim Nachbarn einzufordern, sodass 

der Antragsteller beim öffentlich bestellten Vermes-

sungsingenieur oder Katasteramt in Vorleistung gehen 

muss. Des Weiteren wird der Nachbar nicht zahlen

müssen, wenn sich herausstellt, dass der Grenzstein 

korrekt gesetzt ist.

In jedem Fall sollten die Ergebnisse schriftlich doku-

mentiert werden, möglichst mit Fotos und Skizzen. 

Dieses Protokoll sollte von allen Anwesenden unter-

zeichnet werden ± Anhang: Protokollvorlage.

 

Landwirte frühzeitig einbinden

Zentrales Anliegen dieses Leitfadens ist es, gemeinsam 

mit den Landwirten nach Lösungen zu suchen, wie 

Wegerandstreifen zurückgegeben werden können. Da-

her ist es wichtig, sie so früh wie möglich einzubezie-

hen, wenn möglich bereits bei der Begutachtung der 

kartografischen Auswertung.

Spätestens jedoch bei der Vor-Ort-Überprüfung des 

Grenzverlaufs muss der Landwirt mit dabei sein, zumal 

er ggf. Kenntnis über die Lage der Grenzsteine hat und 

so zu einer zügigen Klärung der Verhältnisse beitragen 

kann.

Bei der anschließenden Suche nach Lösungen für die 

Wiederherstellung der Wegerandstreifen (siehe „Bioto-

pe schaffen: Gemeinsam Möglichkeiten ausloten“ auf 

S. 14) sollten neben den Landwirten und Vertretern der 

Gemeinde auch Vertreter der Naturschutzbehörde,

der Naturschutzverbände (z. B. NABU) sowie von Im-

kern und Jägern mit von der Partie sein. So lassen sich 

leichter Möglichkeiten finden, die für alle akzeptabel 

und damit von Dauer sind.

Die Grenze steht: Was nun?

Ist der Grenzverlauf idealerweise einvernehmlich 

festgestellt, muss überlegt werden, wie der ermittelte 

Grenzverlauf langfristig gesichert werden kann und 

wie dies im Einklang mit der gewünschten Begrünung 

umgesetzt werden kann (siehe „Dauerhafte Sicherung 

des Wegerandstreifens“, S. 20).

Vor dem Hintergrund, dass der in diesem Leitfaden 

skizzierte Weg dabei hilft, Flächen für den Naturschutz 

zurückzugewinnen, sollte in Einzelfällen in Abstim-

mung mit der Naturschutzbehörde des Landkreises 

geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen es 

möglich wäre, die zurückgewonnenen Wegerand-

streifen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der 

Kommunen zu nutzen.

Mit geklärten Grenzverläufen und damit Besitzver-

hältnissen muss der Landwirt prüfen, ob dies Auswir-

kungen auf die Agrarförderung hat. Da für die Be-

rechnung der Förderhöhe auf die zur Bewirtschaftung 

zur Verfügung stehende Fläche zurückgegriffen wird, 

sind etwaige Änderungen der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen mitzuteilen. 



 14 |  

Biotope schaffen: Gemeinsam Möglichkeiten ausloten
Ein zurückgegebener Wegerandstreifen bietet zusam-

men mit den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz- 

flächen einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen Lebens-

raum. Wegerandstreifen sind für die dort lebenden 

Pflanzen und Tieren eine wichtige Nahrungsgrundlage.

Sie bieten vielen Vögeln darüber hinaus Nist- und 

Brutmöglichkeiten sowie Aussichts- und Spähwarten. 

Außerdem bieten die Hecken und Krautsäume Über-

winterungsverstecke für Insekten und Spinnen und 

Deckungsmöglichkeiten für Wild, aber auch Schutz vor 

Witterungseinflüssen sowie Schutz vor Bodenerosion

durch die Minderung der Windgeschwindigkeit.5

Wird die Möglichkeit geschaffen, die linienhaften 

Strukturen der Wegerandstreifen miteinander zu ver-

binden und zusammen mit den Trittsteinbiotopen

sogenannte Biotopverbünde zu schaffen, können sie 

zudem als Ausbreitungslinien für Wiesen- bzw. Waldar-

ten dienen. Durch den auf diese Weise ermöglichten 

Austausch von Genen können die jeweiligen Popula-

tionen stabilisiert werden. 

Natürlich geht von den Wegerandstreifen ein gewisser 

Schädlings- und Krankheitsdruck aus. Er wird jedoch 

in der Literatur allgemein als gering bewertet.6 Gründe 

dafür sind u. a., dass eine gewisse Menge an Schäd-

lingen in den Randstreifen für das biologische Gleich-

gewicht sorgt, indem sie das Überleben der Nütz-

lingspopulationen fördert. Über gezielte Maßnahmen 

bei der Neuanlage von Randstreifen kann die Menge 

unerwünschter Gräser und Kräuter in den Randstreifen 

allerdings bereits reguliert werden, indem beispielswei-

se eine schnell wachsende Ansaat verwendet wird.

Ohne an dieser Stelle umfassend auf die weiteren 

Qualitäten von Wegerandstreifen einzugehen, zeigt 

sich, dass die Randstreifen nicht nur für Jäger, Imker 

und Naturschutz von Vorteil sind, sondern auch für 

die Landwirte selbst. Für Letztere ist zudem lohnend, 

dass intakte Wegerandstreifen die Kulturlandschaft 

bereichern und das Image der Landwirtschaft in der 

Bevölkerung aufwerten. Ein gutes Beispiel dafür ist die 

auf Anregung des Landvolkverbandes initiierte Aktion 

„Bunte Felder“, bei der Landwirte, die Biogasanlagen

betreiben, den an den Wegerandstreifen grenzenden 

Teil ihrer Äcker (die „Acker randstreifen“) mit bunt 

blühenden Pflanzen bestellen. 

Viele Interessen – viele Möglichkeiten 
– gemeinsame Lösungen

Allein vor dem rechtlichen Hintergrund ist zwar klar, 

dass die Wegerandstreifen wieder in den Verfügungs-

bereich der Kommune übergehen müssen. Doch für die 

letztendliche Ausgestaltung des zurückerlangten Wege-

randstreifens gibt es viele Möglichkeiten. Während

die Vorteile eines Biotopes klar auf der Hand liegen, 

geht es darum, eine für den jeweiligen Standort 

gute Lösung zu finden, die möglichst viele der oben 

genannten Aspekte berücksichtigt und gleichzeitig die 

Interessen der Landwirte hinsichtlich einer möglichst

ungehinderten Bewirtschaftung der Flächen nicht 

vernachlässigt.

Wenn es im Rahmen der Klärung der Besitzverhältnisse 

beim „Vor-Ort-Termin“ darum geht, nach konkreten 

Möglichkeiten für die Begrünung der betroffenen We-

gerandstreifen zu suchen, sollten neben den Landwir-

ten auch die jeweils zuständigen Vertreter der Jäger-

schaft, der Imker und auch der Naturschutzverbände 

sowie ggf. der Unteren Naturschutzbehörde mit von 

der Partie sein. So kann gemeinsam das Für und Wider 

einzelner Vorschläge abgewogen und eine gemeinsame 

Linie festgelegt werden.

Über eine intensive Einbindung der Landwirte bei der 

Entwicklung einer Lösung ergibt sich ein ganz entschei-

dender Vorteil: Durch gemeinsame Überlegungen kann 

versucht werden, die Wegerandstreifen so zu begrünen, 

5 siehe z. B.: Bundesamt für Naturschutz (aid 1994): Wegränder – Bedeutung, Schutz, Pflege. Bonn oder Stein, M.; Bathon, H.; Henke, W. (aid 2002):   
  Hecken und Raine in der Kulturlandschaft, Multimedia CDROM. Bonn sowie die Publikationen der Naturschutzbehörden und -verbände
6 Zwölfer et al. 1984, Knauer 1986 u. a. in Stein, M.; Kühne, S.; Bathon, H. (aid 2002): Saumbiotope in der Agrarlandschaft, Multimedia CD-ROM
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dass das Wachstum der Kulturpflanzen auch langfristig 

nicht leidet (z. B. durch Beschattung groß gewachsener 

Bäume) oder aber die Bewirtschaftung der Felder mit 

Maschinen auch zukünftig möglichst unkompliziert

bleibt, insbesondere im Bereich des Vorgewendes (z. B. 

durch die Wahl ausreichender Abstände). Dies wird in 

vielen Fällen zu einer besseren Akzeptanz der verein-

barten Maßnahmen beitragen.

Nützliche Leitfragen

Für ein gemeinsames Gespräch sollten folgende Aspek-

te bedacht werden, die in den nächsten Abschnitten 

näher erläutert werden. In jedem Fall empfiehlt es sich, 

ein kurzes Protokoll anzufertigen:

• Der Ort der Wiederherstellung: Wo ist die (Wie-

 der-)herstellung eines Wegerandstreifens am sinn- 

 vollsten? Wo passt er am besten in ein Verbundsys- 

 tem, und wo haben die Tiere und Pflanzen am meis- 

 ten davon?

• Die Art der Begrünung sowie der Kosten- und  

 Pflegeaufwand: Wie wäre der Streifen am sinnvoll- 

 sten zu begrünen und wie kann auch weiterhin eine  

 unkomplizierte Bewirtschaftung der Felder durch die     

 Landwirte gewährleistet werden?

 Wie viel kostet die Herrichtung und ggf. anschließen- 

 de Pflege in den kommenden Jahren? Wer trägt die  

 Kosten und wer kümmert sich um die Herrichtung  

 bzw. Pflege, sofern dies notwendig ist?

• Die dauerhafte Sicherung des Wegerandstrei- 

 fens: Was kann dafür getan werden, dass die einmal  

 vereinbarte Lösung für den wiederhergestellten  

 Wegerandstreifen auch von Dauer ist?

Ökologische Funktionen von Feldgehölzen7

Die ökologische Funktion der Hecke hängt von der Struktur und der Pflanzenartenzusammen-

setzung ab. Für die darin lebende Tierwelt kommt es außerdem auf die Qualität und Entfernung 

benachbarter Biotope an.

7 Riecken, U. & Blab, J. (1989): Biotope der Tiere in Mitteleuropa. Verzeichnis zoologisch bedeutsamer Biotoptypen und Habitatsqualitäten in Mittel-
   europa einschließlich typischer Tierarten als Grundlage für den Naturschutz. – Greven, Kilda Verlag (= Naturschutz aktuell Nr. 7, Bundesforschungs-
   anstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie – BFANL), 123 S.
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Der Ort der Wiederherstellung

Nicht immer ist es sinnvoll, einen Wegerandstreifen 

genau an der Stelle (wieder-)herzurichten, an der er lt. 

Karte einmal vorhanden war, beispielsweise, wenn der 

betreffende Randstreifen zu schmal für die gewünschte 

Art der Begrünung ist und an anderer Stelle ein quali-

tativ hochwertigeres Biotop geschaffen werden könnte.

Je nach Breite des Seitenstreifens kommen andere Mög-

lichkeiten der Begrünung in Betracht: Schmale oder 

kleine Flächen sollten nach Ansicht der Landesjäger-

schaft Niedersachsen bis auf einzelne Bäume nur mit 

Sträuchern bepflanzt werden ±Anhang: „Ansprech-

partner und nützliche Links“ / Landesjägerschaft Nie-

dersachsen / „Richtlinie zur Anlage von Hegebüschen“, 

während erst ab einer Breite von mindestens fünf 

Metern eine stufenartige Bepflanzung mit Sträuchern 

möglich ist, die auch die Einrichtung einer unbepflanz-

ten Saumzone zulässt.

Es wäre also in jedem Fall zunächst zu prüfen, wo ein 

Wegerandstreifen (wieder-)hergerichtet werden soll: 

Wo lässt sich bspw. ein Biotopverbundsystem durch 

eine Verbreiterung verbessern und nach Möglichkeit 

gleichzeitig die Bewirtschaftungsmöglichkeit der Fel-

der vereinfachen?

Konnte hier eine Einigung erzielt werden, sollte dies 

auch durch eine Grundbucheintragung abgesichert 

werden.

Die Art der Begrünung sowie der  
Kosten- und Pflegeaufwand

Soll ein Bereich (wieder) ins Biotopsystem aufgenommen 

werden, muss überlegt werden, wie er ausgestaltet 

werden soll: Sollen Obstbäume gepflanzt, eine Hecke 

angelegt werden oder soll ein Aufwuchs mit unter-

schiedlichen Gräsern, Kräutern und Stauden entstehen?

Außerdem ist zu bedenken, ob und ggf. wie der (wie-

der-)hergerichtete Randstreifen in regelmäßigen 

Abständen gepflegt werden muss. Grundsätzlich ist 

auch hier das Bundesnaturschutzgesetz zu beachten, 

nachdem wild lebende Tiere und Pflanzen (und deren

Lebensraum) nicht mutwillig oder ohne vernünftigen 

Grund beeinträchtigt werden dürfen.8

Bei Gräsern, Kräutern und Stauden entlang der Wege-

seitenränder muss daher eingehend geprüft werden,  

ob eine Mahd der Wegerandstreifen überhaupt notwen-

dig ist und nicht der natürlichen Sukzession der Vorzug 

gegeben werden sollte. Selbst im Falle einer Mahd

wäre dies mit vergleichsweise geringem Aufwand zu 

bewerkstelligen.

Anders sieht es bei Randstreifen aus, die zudem mit 

Hecken und Bäumen bepflanzt wurden: Hier ist der 

Aufwand durch den erforderlichen Schnitt aufwendiger 

und erfordert zum Teil schweres Gerät.

Nachfolgend werden die jeweiligen Möglichkeiten 

erläutert und Hinweise gegeben, was bei der Anlage 

eines Wegerandstreifens zu beachten ist. Außerdem 

werden Anhaltswerte für den zu kalkulierenden Auf-

wand bei Anlage und Pflege der Wegerandstreifen 

gegeben.

Zu bedenken ist dabei stets, wie die gewählten Begrü-

nungsmaßnahmen auch langfristig gesichert werden 

können (siehe „Dauerhafte Sicherung des Wegerand-

streifens“, S. 20).

Hilfestellung bei Planung, Auswahl und Pflege bieten 

darüber hinaus die Ämter für Naturschutz, die örtlichen 

Naturschutzverbände (z. B. NABU), die Jägerschaft oder 

die Imker.

Außerdem bietet der aid Infodienst Ernährung, Land-

wirtschaft, Verbraucherschutz e.V. mit einschlägigen 

Publikationen Unterstützung an. Darüber hinaus stellen 

8 § 39 BNatSchG
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die genannten Verbände z. T. Gelder oder Pflanzgut zur 

Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung. Allerdings 

gilt im Einzelfall zu prüfen, wer jeweils förderberechtigt 

ist, denn häufig wenden sich insbesondere die finan-

ziellen Unterstützungsmöglichkeiten eher an private 

Antragsteller als an Kommunen ± Anhang: „Ansprech-

partner und nützliche Links“.

Natürliche Begrünung

Befinden sich ortstypische Biotope in der Nähe? Dann 

lassen sich die Wegerandstreifen einfach zu einem 

Biotop umwandeln, indem sie der Natur überlassen 

werden. So kann eine standortgemäße Entwicklung  

im Sinne einer natürlichen Sukzession gewährleistet

werden. Außerdem können so unterschiedliche Vege-

tationstypen entstehen.

Allerdings dauert es relativ lange, bis sich der endgül-

tige Bewuchs etabliert hat, so dass die Gefahr steigt, 

dass große Anteile an Gräsern und Kräutern auflaufen, 

die für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der 

angrenzenden Flächen problematisch sind.

Um die Begrünung zu beschleunigen, kann Mähgut 

von benachbarten Wegerandstreifen mit den darin 

enthaltenen Samen auf der herzurichtenden Fläche ver-

teilt werden. Wenn an anderer Stelle Wegerandstreifen 

aufgegeben werden, sollte geprüft werden, ob es

möglich ist, eine 5 – 10 cm dicke Schicht des dorti-

gen samenhaltigen Bodens auf dem neuen Standort 

auszubringen.

Grundsätzlich muss der Eintrag von Herbiziden und 

Düngemitteln auf Wegerandstreifen vermieden werden. 

Ein Einbau von Nischen, Stufen, Steinhaufen oder 

Bodenunregelmäßigkeiten begünstigt die Artenvielfalt 

am Standort.

      Das vorgeschlagene Vorgehen ist zunächst kos-

tenfrei. Sollen die ergänzenden Maßnahmen in Angriff 

genommen werden, ist eine gesonderte Kalkulation 

erforderlich.

Pflege: Der unmittelbar an den Fahrbahn- bzw. Weges-

rand angrenzende Teil des Randstreifens mit Gräsern, 

Kräutern und Stauden erfordert eine regelmäßige 

Mahd nur dann, wenn dies aus Sicht der Verkehrssi-

cherheit notwendig ist. Grundsätzlich sollte nicht die 

gesamte Breite des Streifens gemäht werden, damit die 

Samenbildung der Pflanzen ermöglicht werden kann 

und die Tiere notwendige Unterschlupfmöglichkeiten 

finden können.

In Anlehnung an die Verpflichtungen zu Cross Com-

pliance sollte zwischen dem 1.  April und dem 30. Juni 

(hier bei aus der Produktion genommenen landwirt-

schaftlichen Flächen) weder gemulcht noch gehäckselt 

oder gemäht werden.9 Naturschutzverbände empfehlen, 

bis zum 15. Juli zu warten, um die Blüten und deren 

Nutznießer am Wegesrand nicht zu zerstören.

Allerdings sollte auch nicht zu spät gemäht werden, da 

ansonsten nicht sicher gestellt werden kann, dass der 

Bewuchs einerseits bis zum Herbst wieder so hoch ist, 

dass Tiere, wie beispielsweise Rebhühner, Unterschlupf 

finden können und andererseits die Möglichkeit ge-

schaffen wird, dass die Pflanzen erneut Samen ausbil-

den können. Vor diesem Hintergrund bietet sich daher 

ein Mahdtermin Ende Juli / August an. 

    Die Kosten für das Mähen von Wegerandstreifen 

hängen stark von der verwendeten Technik ab. Für 

einen Mulcher mit 2,8 m Arbeitsbreite muss beispiels-

weise mit ca. 70 Euro pro Stunde (inkl. Schlepper und 

Fahrer) gerechnet werden (zum Vergleich: bei einer 

Fahrgeschwindigkeit von ca. 8-10 km/h beliefen sich 

die Kosten auf ca. 0,80 Euro für einen 100 m langen 

Streifen).

9 Informationsbroschüre über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen – Cross Compliance, Ausgabe 2013 für Niedersachsen / Bremen, 
  Stand Januar 2013, S. 13ff
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Saatgutmischungen für Blühstreifen

Sind ästhetische Gründe ausschlaggebend oder steht 

die Nahrungsversorgung der Wildtiere im Vordergrund, 

kann auf Blühmischungen zurückgegriffen werden. Dies 

bietet sich auch dann an, wenn ein großer Unkraut- 

und Schädlingsdruck bei der Begrünung befürchtet 

wird und durch die Blühmischung schneller mit einem 

Aufwuchs der gewünschten Pflanzen zu rechnen ist.

Die Auswahl des Saatgutes richtet sich dabei nach dem 

jeweiligen Standort und sollte sich in etwa mit den 

natürlicherweise zu erwartenden Arten decken. Vor-

nehmlich sollte eine dauerhafte, mehrjährige Artenzu-

sammensetzung bevorzugt werden. Bei der Auswahl

der Mischungen kann die Naturschutzbehörde des 

Landkreises weiterhelfen.

Auch die jeweiligen Jägerschaften haben sich hier en-

gagiert und an der Entwicklung von Saatgutmischun-

gen mitgewirkt, die sich in erster Linie für das Anlegen 

von Ackerrandstreifen eignen und den Anforderungen 

des Niedersächsischen und Bremer Agrar-Umweltpro-

gramms (NAU/BAU) genügen ± Anhang: „Ansprech-

partner und nützliche Links“.

Aufgrund der bei den Landwirten vorhandenen Maschi-

nen wäre hier zu prüfen, ob und wie eine Herrichtung 

des Streifens durch die Landwirte selbst erfolgen 

könnte und wie man den Landwirten als Kommunen an 

dieser Stelle entgegenkommen könnte.

     Blühmischungen kosten ca. 140 – 150 Euro/ha und 

sind im Handel erhältlich (zum Vergleich: Blühmischun-

gen für einen 3 m breiten und 100 m langen Streifen

würden ca. 4,20 Euro bis 4,50 Euro kosten). Ggf. för-

dern Jägerschaft und Landkreis die Anlage von Blüh-

streifen. Informationen zu den Fördermöglichkeiten 

sowie Hinweise zu den entsprechenden Anträgen

befinden sich unter ± Anhang: „Ansprechpartner und 

nützliche Links“.

Pflege: Der Pflegeaufwand von mit Blühmischungen 

versehenen Wegerandstreifen ist ähnlich einzuschät-

zen wie bei natürlichem Bewuchs (siehe voriger 

Abschnitt).

Gehölze / Hecken

Aufgrund ihrer hohen ökologischen Wertigkeit sollte 

geprüft werden, ob die Anpflanzung von Gehölzen auf 

dem Wegerandstreifen möglich ist. Gehölze und Hecken 

sind vor allem zum Schutz vor Wind und dadurch zum 

Schutz vor Bodenerosion sinnvoll. Doch auch für viele 

Tiere bieten sich ausgezeichnete Rückzugsmöglichkei-

ten, insbesondere in den niedrigen Strukturen. Ideal 

wäre eine Kombination aus Hecke und entsprechend 

breiten Saumstreifen mit Gräsern und Kräutern auf 

beiden Seiten. Dies erfordert jedoch einen Wegerand-

streifen von mindestens sechs Metern Breite. Nach Mög-

lichkeit sollten an die hiesigen Standorte angepasste 

Gehölzarten verwendet werden. Der Landkreis Roten-

burg (Wümme) kann eine entsprechende Artenliste zur 

Verfügung stellen ± Anhang: „Ansprechpartner und 

nützliche Links“.

Solange die Hecke niedrig ist, sollte sie in den ersten 

5 bis 7 Jahren mit einem Wildschutzzaun vor Verbiss 

durch Rehe und andere Tiere geschützt werden. Ein 

ausreichend großer Abstand des Zaunes zur Fahrspur 

bzw. zum Feldrand sollte allerdings eingehalten wer-

den. In der Flurbereinigung – und damit in erster Linie 

bei den Feldwegen – ist beispielsweise ein Abstand  

von mind. 1,5 m von der Fahrspurkante zum Wildschutz-

zaun üblich. Bei klassifizierten Straßen ist der erfor-

derliche Abstand im Niedersächsischen Straßengesetz 

(NStG) geregelt. Außerdem sollte darauf geachtet 

werden, dass ausreichend breite Feldzufahrten verblei-

ben, damit die Landwirte ihre Flächen mit den großen 

Maschinen gut erreichen können.
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Hecken sollten so gepflanzt werden, dass der Schatten 

nach Möglichkeit nicht auf das Feld fällt, damit die Er-

tragsverluste, die auch durch den vermehrten Wasser-

entzug auftreten können, minimiert werden. Verläuft 

der Weg entlang des Vorgewendes, besteht zudem die 

Gefahr, dass die Hecken beim Wenden der Landmaschi-

nen beschädigt werden.

Eine Alternative zur Anlage von Hecken stellt in Sied-

lungsnähe die Pflanzung von Obstbäumen dar. Obst-

bäume sind allerdings durch den jährlich erforderlichen 

fachgerechten Schnitt sehr pflegeintensiv. Zudem ent- 

faltet sich ihr positiver ökologischer Nutzen deutlich 

später als bei einer anderweitigen Hecke und vor allem 

erst dann, wenn sie überwiegend als kompaktes Biotop 

in Form einer Streuobstwiese mit extensiver Grünland-

nutzung darunter angelegt werden.

Insbesondere bei der Anlage von Hecken ist darauf zu 

achten, dass es – auch wenn die Hecke groß gewach-

sen ist – möglichst weder zu Beeinträchtigungen bei 

der Bearbeitung der landwirtschaftlichen Flächen 

beispielsweise durch herüberragende Gehölze, noch 

bei der Befahrung der Fahrspuren kommt. Vordringlich 

ist daher zu klären, wer in Zukunft den Rückschnitt 

übernimmt, bevor es zu Streitigkeiten kommt. Vielfach 

lassen sich hier jedoch gemeinsam Lösungen finden, 

wie z. B. Rückschnittaktionen zusammen mit den örtli-

chen Feuerwehren, bei denen das „Miteinander leben 

und arbeiten“ eindeutig im Vordergrund steht.

      Die Kosten zur Anlage von Hecken und Hegebü-

schen können stark variieren und daher an dieser Stelle 

nicht genannt werden. Denn hier kommt es sehr auf 

die örtlichen Gegebenheiten an: Wie viele Reihen soll 

die Hecke umfassen? Ist ein Wechsel von Hecke und 

Baumreihen vorgesehen und welche Arten sind in wel-

cher Pflanzdichte am sinnvollsten? Neben den Kosten 

für das Pflanzgut muss außerdem die Einzäunung zum

Schutz vor Wild kalkuliert werden.

Bei der Anpflanzung von Obstbäumen muss für alte 

Sorten mit Hochstamm (2,50 – 3,00 m) mit Kosten in 

Höhe von ca. 35 – 50 Euro pro Stück gerechnet werden 

(zum Vergleich: Die Kosten für die Bepflanzung eines 

100 m langen Wegerandstreifens belaufen sich bei ei-

nem Pflanzabstand von 10 m auf ca. 350 bis 500 Euro).

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) bietet neben der 

fachlichen Beratung bei der Anlage von Hecken (z. B. 

bei der Auswahl der für hiesige Standorte passenden 

Gehölzarten) auch Förderprogramme an, die bei der Fi-

nanzierung helfen können. Auch die Landesjägerschaft

Niedersachsen bietet über die jeweiligen Jägerschaften 

Beratung bei der Anlage der Hecken und Unterstützung 

beim Kauf des Pflanzgutes an ± Anhang: „Ansprech-

partner und nützliche Links“. 

Grundsätzlich sind die jeweils gültigen Förderrichtlinien 

insbesondere daraufhin zu prüfen, wer als Antragsteller 

für die genannten Fördermaßnahmen in Frage kommt.

Pflege: Ist der Wegerandstreifen mit Sträuchern und 

Bäumen bepflanzt, so erfordert diese Hecke einen 

regelmäßigen Schnitt. Dies ist aufwendig und setzt ge-

schultes Personal voraus. Der Schnitt sollte frühzeitig 

mit einer auf den Bestand abgestimmten Entwick-

lungspflege begonnen und anschließend idealerweise 

abschnittsweise durchgeführt werden, um das im Laufe 

der Jahre anfallende Arbeitspensum zu begrenzen. 

Außerdem kann damit Beschwerden wegen eines 

übermäßigen Wuchses begegnet werden. 

Der Rückschnitt einer Hecke kann auch maschinell 

durchgeführt werden und sollte mit kneifenden (Ast-

schere) oder schneidenden Werkzeugen (Kreissägen-

einheit) erfolgen. Das Mulchen (Vertikalmulchen) ist 
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unbedingt zu unterlassen, da dieses zu nachhaltigen

Schädigungen an den Gehölzen führen kann und  

dieses zudem einen sehr „unprofessionellen ruppigen“ 

ästhetischen Eindruck hinterlässt.

In der Regel wird der Rückschnitt vom Eigentümer der 

Fläche, hier also der Kommune zu bewerkstelligen sein. 

Je nach Bedeutung der (wieder-)herzurichtenden Hecke 

sind aber auch Modelle dankbar, bei denen die Anlage 

und Pflege im Rahmen einer Patenschaft organisiert 

wird: Einzelpersonen, Firmen oder Vereine könnten 

sich beispielsweise für einen bestimmten Abschnitt 

engagieren und damit helfen das Vorhaben in die Tat 

umzusetzen.

     Die Kosten einer manuellen wie auch maschinellen 

Heckenpflege hängen stark von der Breite und Mäch-

tigkeit des Bewuchses ab. Ein Rückschnitt ist etwa alle

drei Jahre fällig. Für eine Astschere (inkl. Schlepper und 

Fahrer) müssen beispielsweise ca. 60 Euro je Stunde 

kalkuliert werden. Damit ist es dann möglich, Äste von 

bis zu ca. 10 cm abzukneifen. Sollen dickere Gehölze 

etwa alle 8 – 10 Jahre „auf den Stock gesetzt“ werden, 

muss schwereres Gerät zum Einsatz kommen und 

entsprechend mehr einkalkuliert werden. Zu bedenken 

ist zudem, ob und zu welchen Konditionen eine (ener-

getische) Verwertung des Schnittguts möglich bzw. 

gewünscht ist.

Dauerhafte Sicherung des Wegerand-
streifens

Damit der festgestellte Grenzverlauf bei nächster Gele-

genheit nicht wieder „unter den Pflug“ genommen 

oder anderweitig bewirtschaftet wird, müssen entspre-

chende Maßnahmen getroffen werden, die nach Mög-

lichkeit kostengünstig sind und wenig Pflege bedürfen.

Sie sind stets im Zusammenhang mit der gewünschten 

Begrünung und den örtlichen Gegebenheiten zu disku-

tieren. Das Auslegen von Findlingen hat beispielsweise 

in den meisten Fällen nicht zum Erfolg geführt, da die 

Steine relativ leicht verschoben werden können.

Ist der vereinbarte Grenzverlauf nur schwer erkennbar, 

wenn bspw. lediglich Gräser und Kräuter auf dem 

Wegerandstreifen wachsen, bietet es sich an, etwa 

in einem Abstand von beispielsweise 0,6 m von der 

Grenze zur landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche 

Eichenspaltpfähle aufzustellen. Dieser – möglichst 

gemeindeweit – einheitliche Abstand hilft auch „Au-

ßenstehenden“ schnell zu erkennen, ob der Abstand 

eingehalten wird.

Soll der Wegerandstreifen mit Gehölzen bepflanzt und 

zu einer Hecke heranwachsen, kann bereits der als 

sinnvoll erachtete Wildschutzzaun mit entsprechendem 

Abstand zur Grenze dessen Verlauf deutlich markieren. 

Ansonsten bietet es sich auch hier an, auf Eichenspalt-

pfähle zurückzugreifen und deren Fortbestand zu prü-

fen, solange die Gehölze noch klein sind.

Während die massiven Eichenspaltpfähle parallel zur 

Bearbeitungsrichtung gesetzt kaum bei der Bewirt-

schaftung stören, können sie dagegen am Vorgewende 

gesetzt die Wendemanöver mit den Landmaschinen  

erschweren. Werden bspw. drei Pfähle dicht beieinan-

der gesetzt und dafür größere Abstände zur nächsten 

Gruppe gelassen, kann dies die Bewirtschaftung 

erleichtern und gleichzeitig ausreichend Orientierung 

bieten, um dennoch den Grenzverlauf gut zu erkennen.

      Eichenspaltpfähle kosten ca. 3 – 4 Euro für einen 

2 m langen Pfahl (zum Vergleich: Für einen 100 m lan-

gen Wegerandstreifen wären bei einem Pfahlabstand

von ca. 5 m ca. 60 - 80 Euro zu kalkulieren).

Um sicher zu gehen, dass die mit den Landwirten 

getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden, 

muss dies – am besten jährlich – vor Ort kontrolliert 

werden. Sollte ein Landwirt die Vereinbarungen ver-

letzen, sollte er zunächst auf sein Fehlverhalten ange-

sprochen und ggf. (schriftlich) ermahnt werden. Erfolgt 

keine Reaktion, muss die Kommune weitere Schritte 

einleiten.
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Anhang

Ansprechpartner und nützliche Links

Stefan Tiemann

Samtgemeinde

Sittensen

Am Markt 11

27419 Sittensen

T: 04282 9300-1610

Hans-Hinrich Pape

Samtgemeinde

Selsingen

Bahnhofstraße 8

27446 Selsingen

T: 04284 9307-25

Johann D. Klintworth

Samtgemeinde

Zeven

Am Markt 4

27404 Zeven

T: 04281 716-0

Frank Holle

Samtgemeinde

Tarmstedt

Hepstedter Straße 9

27412 Tarmstedt

T: 04283 89379-28

Bürgermeister der Samtgemeinden der Region Börde Oste-Wörpe

Heilsbachstraße 16 | 53123 Bonn

Telefon: 0228 8499-0 | Telefax: 0228 8499-177

Internet: www.aid.de

AID – aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V.

Der aid bietet eine Reihe von Veröffentlichungen  

u. a. zu Fragen des Naturschutzes an.

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Regionaldirektion Verden

Eitzer Straße 34 | 27283 Verden (Aller)

Telefon: 04231 808-0 | Fax: 04231 808-100

E-Mail: poststelle-ver@lgln.niedersachsen.de

Internet: www.lgln.niedersachsen.de

Die Regionaldirektionen der LGLN (und die angeschlos-

senen Katasterämter) erteilen Auskünfte z. B. zu Aus-

zügen aus dem Liegenschaftskataster und dem Liegen-

schaftsbuch. Außerdem stellen sie Geodaten und Karten 

zur Verfügung.
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Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (LJN)

Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

Schopenhauerstraße 21 | 30625 Hannover

Telefon: 0511 53043-0 | Telefax: 0511 552048

E-Mail: info@ljn.de | Internet: www.ljn.de

Die Landesjägerschaft arbeitet eng zusammen mit den 

jeweiligen Jägerschaften. In der Region Börde Oste-

Wörpe sind dies:

Jägerschaft Zeven 

Dr. Heinz-Hermann Holsten | www.jaegerschaft-zeven.de

Jägerschaft Bremervörde

Arno Schröder | www.jaegerschaft-bremervoerde.de

Gemeinsam bieten sie eine Reihe von Informationen 

zum Themen Wegerandstreifen an. Dazu zählen die 

folgenden Publikationen:

„Richtlinie zur Anlage von Hegebüschen“

Die Landesjägerschaft fördert über die jeweiligen Jä-

gerschaften die Anlage von Hecken und Hegebüschen 

entlang der Feldwege. Informationen dazu sowie zu 

Fördermöglichkeiten sind hier zusammengestellt.

± Die Richtlinie ist als pdf abrufbar auf der Inter-

netseite www.ljn.de unter Über uns / Downloads / 

Verschiedenes / „Neue Förderrichtlinie für die Aktion 

Hegebusch“

„Faltblatt Wildacker-/Blühstreifenmischungen“

Dieses Informationsblatt informiert über die Zusam-

mensetzung verschiedener Saatgutmischungen und 

gibt Hinweise zu Saatbettvorbereitung, Einsaat und 

Düngung. Es wurde gemeinsam von der Landesjäger-

schaft und der Agravis Raiffeisen AG erstellt.

± Die Richtlinie ist als pdf abrufbar auf der Internetsei-

te www.ljn.de unter Über uns / Downloads / Verschie-

denes / „Faltblatt Wildacker- / Blühstreifenmischungen“

NABU Kreisverband Bremervörde-Zeven

Uwe Baumert | Am Vorwerk 10 | 27432 Bremervörde

Telefon: 04761 71330 | Fax: 04761 921688

E-Mail: info@NABU-bremervoerde-zeven.de

Internet: www.nabu-bremervoerde-zeven.de
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Landkreis Rotenburg (Wümme)

Amt für Naturschutz und Landschaftspflege

Hopfengarten 2 | 27356 Rotenburg (Wümme)

Telefon: 04261 983-2802 | Fax: 04261 983-2 819

E-Mail: naturschutz@lk-row.de

Internet: www.landkreis-rotenburg.de 

Das Amt für Naturschutz und Landschaftspflege 

bietet Beratung und Informationsveranstaltungen zu 

vielfältigen Fragestellungen rund um Naturschutz und 

Landschaftspflege an.

± Nähere Informationen finden sich auf der Internet-

seite www.landkreis-rotenburg.de unter Bürgerin-

formationen / Natur und Umwelt

Projekte und Maßnahmen des Arten- u. Biotop-

schutzes im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Im Rahmen eines eigenen Förderprogramms werden 

derzeit folgende Förderbereiche bedient:

•  Artenschutz: Gelegeschutz, Nisthilfen, Erhalt von  

 Höhlenbäumen / Fledermausschutz, Maßnahmen zum 

 Fischotter-Schutz, Prädatoren-Bejagung, Lerchenfenster

• temporäre Flächenränder: Blühstreifen, Huder- 

 streifen, Stoppelbrache

• Förderbereich Biotop-Pflege: Heckenpflege, Pflege  

 artenreicher Grünlandflächen, Optimierung / naturnahe  

 Umgestaltung vorhandener Stillgewässer

• Biotopeinrichtung: Anlage / Anpflanzung v. Hecken,  

 Feldgehölzen, Obstbäumen u. Kopfweiden sowie  

 Nachpflanzung, Anlage von Säumen (mehrjährig),  

 Anlage naturnaher Kleingewässer (< 1 ha), Vernäs- 

 sung von Torfstichen (mind. für 10 Jahre)

• Umweltbildung

Für die Wegerandstreifenthematik ist der Förderbereich 

„Biotopeinrichtung“ sicherlich der interessanteste. 

Informationen zu beispielsweise einer sinnvollen 

Artenzusammensetzung bei Gehölzen können eben-

falls beim Landkreis Rotenburg (Wümme) angefragt 

werden.

Ansprechpartner: Rainer Rahlfs 

Tel.: 04261 983-2808 | E-Mail: rainer.rahlfs@lk-row.de

Naturschutzfördermöglichkeiten 

– Kooperationsprogramm Naturschutz

Im Rahmen des Kooperationsprogramms Naturschutz 

werden freiwillige Maßnahmen zur naturschutzge-

rechten Flächenbewirtschaftung gefördert. Über den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) wird eine Qualifizie-

rung von Landwirten für diese Naturschutzmaßnahmen 

angeboten. Mitarbeiter des Büros IGLU beraten sie 

hinsichtlich des Förderprogramms und unterstützen sie 

bei der Antragstellung.

Ansprechpartnerin: Janine Käding   

Tel.: 04261 983-2803 | E-Mail: janine.kaeding@lk-row.de

± Nähere Informationen zum Kooperationsprogramm 

Naturschutz finden sich auf der Internetseite

www.landkreis-rotenburg.de unter Bürgerinformati-

onen / Natur und Umwelt / „Naturschutzfördermöglich-

keiten – Kooperationsprogramm Naturschutz“
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Netzwerk „Lebensraum Feldflur“

Internet: www.lebensraum-brache.de

Die Seite des Netzwerks „Lebensraum Feldflur“ gibt 

Ihnen einen Überblick, wie einheimischen Wildtieren in 

den Agrarlandschaften das Überleben gesichert werden 

kann. Neben nützlichen Hinweisen für die Praxis wird 

erläutert, welche Maßnahmen zur Förderung einer 

umweltschonenden Landwirtschaft in den einzelnen 

Bundesländern unterstützt werden.

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

Internet: www.nlwkn.niedersachsen.de

Das Land Niedersachsen hat verschiedene Naturschutz-

programme und Fördermöglichkeiten aufgelegt, um 

die Vielfalt an Landschaften, Arten und Lebensräumen 

zu fördern. Darunter können unter Umständen auch 

Wegerandstreifen fallen, sodass für ihre Pflege mögli-

cherweise Fördermittel beantragt werden können. Der 

Bereich Naturschutz des NLWKN versteht sich als Ver-

mittler für diese Fördermöglichkeiten: Die Abwicklung 

der Landesnaturschutzmittel erfolgt hier genauso wie 

die Konzeption, Koordination und Beratung im Rahmen 

des Vertragsnaturschutzes.

± Einen Überblick und nähere Informationen zu unter-

schiedlichen Programmen gibt es

auf der Internetseite www.nlwkn.niedersachsen.de 

unter Naturschutz / Förderprogramme

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Internet: www.laves.niedersachsen.de 

Einen Leitfaden zum Thema „Kompensations- und 

Grünflächen zum Wohle der Honig- und Wildbienen“ 

hat das Institut für Bienenkunde Celle des Landesam-

tes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(LAVES) verfasst. Wegerandstreifen sind ein wichtiges 

Biotop für Bienen. Ihre speziellen Bedürfnisse werden 

in dieser Broschüre gezeigt.

± Die Broschüre als pdf finden sich auf der Internetseite 

www.laves.niedersachsen.de unter Tiere / Bienen-

kunde / Downloads / „Leitfaden Kompensations- und 

Grünflächen zum Wohle der Honig- und Wildbienen“

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Internet: www.umwelt.niedersachsen.de

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie 

und Klimaschutz bietet einen Überblick über Förder-

mittel der EU, des Bundes, des Landes Niedersachsen 

sowie verschiedener Stiftungen. Möchte man sich die 

Anlage oder Pflege von Wegerandstreifen fördern lassen, 

kann ein Blick auf folgende Internetseite lohnend sein:

± Weitere Informationen gibt auf der Internetseite 

www.umwelt.niedersachsen.de unter Themen / 

Natur und Landschaft / Fördermöglichkeiten
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Protokollvorlage

• Datum

• Ort / Gemarkung

• Anwesende

• Beschreibung der derzeitigen Situation

 – Grenzverlauf und Grenzmarkierungen

 – Hinweise,

 – Fotos / grafische Darstellung

• Vereinbarungen

 – Der Ort der Wiederherstellung

 – Die Art der Begrünung, Verantwortlichkeiten, 

Um eine Karte zu erstellen, aus der die Bereiche ersicht-

lich sind, die zu einem Wegerandstreifen gehören, je-

doch anderweitig (landwirtschaftlich) genutzt werden, 

empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

Beschaffung geeigneter Karten- und Bildgrundlagen

•  Eine Übersichtskarte mit den Wegen im Besitz der  

  Kommune mit geeigneter Kennzeichnung, sodass  

  der betreffende Weg auch in anderen Zusammen- 

  hängen schnell gefunden werden kann (z. B. Num- 

  mer oder Bezeichnung).

•  Die automatische Liegenschaftskarte (ALK) für das  

  zu untersuchende Gebiet (z. B. eine Gemarkung) mit  

  einzelnen Flurstücken als DXF-Datei oder shapefile.

•  Georeferenzierte Luftbilder mit möglichst aktuellem  

  Datum.

Voraussetzungen und Digitalisierungsregeln

•  Für welche Programme / Geografische Informations- 

  systeme (GI-Systeme) sollen die digitalisierten  

  Daten verwendet werden können? Hier ist zu prü-

  fen, was das geeignetste Verfahren ist, um z. B. die  

  einmal erhobenen Daten auch anderweitig nutzen  

   Kostenträgerschaft, etc.

 – Dauerhafte Sicherung des Wegerandstreifens: Wie?  

   Wer trägt die Kosten? Wer kontrolliert?

 – Formulierungsvorschlag: „Anlässlich des Ortster- 

   mins am XX betreffend Flurstück Nr. XX haben die

     Anwesenden / Unterzeichner sich darauf verstän-

    digt, ... [z. B. bei der nächsten Einsaat eine 

   Blühmischung zu verwenden]

• Unterschriften aller Anwesenden

Detaillierte Beschreibung der Auswertungsmethodik und Kartenerstellung

  zu können (z. B. für ein Wegekataster).

•  Was genau soll erhoben und markiert werden  

  (Digitalisierungsregeln festlegen)?

  – Die überpflügten Wegerandstreifen sollen gekenn- 

   zeichnet werden (Farbe: z. B. Rot).

  – Auch diejenigen Bereiche sollen markiert werden,  

   wo der Wegerandstreifen nicht überpflügt wird,  

   sondern im Gegenteil eine Fläche des Landwirts  

   nicht bewirtschaftet wird, sodass die Fläche des  

   Wegerandstreifens sich vergrößert (Farbe: z. B.  

   Grün).

•  Wie genau soll die Erfassung erfolgen? Für die  

  Untersuchung bietet es sich an, zunächst nur die  

  Überschreitungen mit einer Breite von mehr als 

  1 Meter zu berücksichtigen. Sollen auch schmalere  

  Bereiche markiert werden, wird das Verhältnis von  

  Aufwand und Nutzen zu ungünstig. Auch ist eine  

  Ausweitung der Untersuchung, mit der Zielsetzung  

  überpflügte Bereiche zu kennzeichnen, innerhalb  

  der bebauten Ortslagen i.d.R. nicht notwendig und  

  sinnvoll.
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Digitalisierung

Im Zuge der Digitalisierung sollten die untersuchten 

Flächen mit zusätzlichen Informationen versehen 

werden:

•  Wegenummer / Bezeichnung

•   Kategorisierung der untersuchten Flächen,  

  anhand derer später ggf. einmal gezielt nachgear-

  beitet werden kann (z. B. „überpflügt“, „nicht  

  genutzt“, „unklar“).

•  Kommentarfeld zur näheren Beschreibung der  

  untersuchten Fläche und Dokumentation von auf- 

  kommenden Fragen (z. B. „Bewirtschaftungsgrenze  

  unklar“, „Wegeverlauf unklar“, oder „Kartenver- 

  schiebung bzw. Georeferenzierung ungenau?“).

•  Weitere Informationen z. B. zur Nutzung (z. B.  

  „Acker“, „Grünland“, „bebaut“, „unklar“) oder zur  

  Befestigung des Weges (z. B. „Asphalt“, „unbefes- 

  tigt“) sind nicht zwingend, können aber im Einzel- 

  fall gewünscht und sinnvoll sein.

•  Die erhobenen Daten können der Grundstein oder  

  Ergänzung für ein kommunales digitalisiertes Wege- 

  kataster sein. Es kann schrittweise um weitere Wege 

  und Informationen ergänzt werden, beispielsweise  

  den Erhaltungszustand der Wege.

Ablauf

•  GIS-Projekt einrichten.

•  ALK-Daten und georeferenzierte Luftbilder in Koor- 

  dinatensystem einbinden und Flurstücke für die  

  weitere Auswertung hervorheben.

•  Übersichtskarte mit den markierten Gemeindewe- 

  gen einbinden oder vorhandene Übersicht georefe- 

  renzieren und als Layer einlesen.

•  Separaten Layer anlegen für die Digitalisierung der  

  „überpflügten“ Wegerandstreifen (ggf. weiteren  

  Layer oder entsprechende Attribute für die darüber  

  hinaus gewünschten Flächen verwenden). Attribut- 

  tabelle für die gewünschten Zusatzinformationen  

  (s.  o.) erweitern.

•  Für die Digitalisierung hat sich ein Maßstab von  

  1:300 als guter Kompromiss zwischen Übersichtlich- 

  keit und Detail erwiesen.

•  Wichtig: Die jeweils digitalisierten Flächen sollten  

  sofort mit den entsprechenden Attributen versehen  

  werden. Insbesondere das Notieren von Fragen etc. 

  erleichtert eine weitere Bearbeitung und Auswertung.

Beispiele für schwierige Interpretations-

situationen bei der Digitalisierung

Nachfolgende Beispiele sollen zeigen, wo es bei der 

Digitalisierung Schwierigkeiten geben kann. Beispiel-

haft wird dargestellt, wie eine Kommentierung der 

Flächen erfolgen könnte. Sie gibt erste Anhaltspunkte, 

worauf bei einer genaueren Untersuchung – ggf. vor 

Ort – geachtet werden muss.

Bewirtschaftungsgrenze unklar
Es ist nicht / kaum zu erkennen, wo das Grünland in

den Seitenstreifen übergeht.

Kategorie: unklar

Kommentar: Bewirtschaftungsgrenze unklar, Grünland

±
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Bewirtschaftungsgrenze unklar
Hier ist der Grenzverlauf in Teilen gut nachvollzieh-

bar (z. B. am Beginn der Fahrspuren). Im linken 

Bereich ist wegen der Baumreihe ein exakter Verlauf

der Bewirtschaftungsgrenze nur näherungsweise  

zu beurteilen.

Kategorie: unklar

Kommentar: Bewirtschaftungsgrenze unklar, Baum-

reihe versperrt Sicht

Weg verschoben? (I)
Im oberen Bereich ist klar zu erkennen, dass der 

Wegerandstreifen überpflügt wurde. Allerdings lässt 

sich im unteren Bereich auch erkennen, dass der 

Wegrand breiter ist, als er sein müsste. Es ergeben 

sich mindestens die beiden folgenden Lesarten:

1. Der untere Landwirt bewirtschaftet unten weniger

 Fläche, als ihm zustünde.

2. Die Überlagerung oder der Grenzverlauf ist nicht  

 exakt abgebildet. Angenommen, die Wegegrenzen   

 wären nach unten verschoben: Der im oberen 

 Bereich überpflügte Streifen wäre infolge dessen 

 kleiner.

Kategorie: unklar

Kommentar: Grenze verschoben?

Weg verschoben? (II)
Auch hier scheint der überpflügte Bereich auf den

ersten Blick klar.

Aber: Stimmt der Verlauf des Weges auf der Karte?

Kategorie: unklar

Kommentar: Wegverlauf unklar, Weg verschoben?

Bebauung
Hier ist der Wegerandbereich in der Nähe der Be-

bauung versiegelt.

Kategorie: unklar

Kommentar: Randstreifen versiegelt, Bebauung
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An der Erstellung dieses Leitfadens haben viele Men-

schen mitgewirkt, denen wir an dieser Stelle danken 

möchten. Ein besonderer Dank gebührt:

• Den Bürgermeistern der Region „Börde Oste-Wörpe“

 Hans-Hinrich Pape 

 (Bürgermeister der Samtgemeinde Selsingen)

 Werner Borchers 

 (ehem. Bürgermeister der Samtgemeinde Selsingen), 

 Stefan Tiemann  

 (Bürgermeister der Samtgemeinde Sittensen)

 Frank Holle

 (Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt)

 Johann-D. Klintworth 

 (Bürgermeister der Samtgemeinde Zeven)

Regionalmanagement Börde Oste-Wörpe

Ein Zusammenschluss der Samtgemeinden

Selsingen, Sittensen, Tarmstedt und Zeven

Für das Regionalmanagement:

Grontmij GmbH

Holger Brörkens und Birte Adomat

Friedrich-Mißler-Str. 42

28211 Bremen

Telefon: 0421 2032-728

E-Mail: holger.broerkens@grontmij.de

Internet: www.boerdeoste-woerpe.de
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• Uwe Baumert 

 (NABU Kreisverband Bremervörde-Zeven)

• Hans-Hermann Holsten 

 (Vorsitzender Jägerschaft Bremervörde)

• Sigrid Vogt und Rainer Rahlfs 

 (Amt für Naturschutz und Landschaftspflege, 

 Landkreis Rotenburg (Wümme))

Dank
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